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Vom 25. Juli 2003

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes zur Änderung des Polizeigesetzes und Ordnungsbehör-
dengesetzes vom 8. Juli 2003 (GV. NRW. S. 410) wird nachstehend der Wortlaut des Polizeige-
setzes des Landes Nordrhein-Westfalen (PolG NRW) in der vom 25. Juli 2003 an geltenden Fas-
sung bekannt gemacht.

Die Neufassung berücksichtigt

1. die Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 1990 (GV. NRW. S. 70, ber. S. 580),
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2. das Änderungsgesetz vom 24. November 1992 (GV. NRW. S. 446),

3. das Änderungsgesetz vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 452),

4. das Änderungsgesetz vom 18. Dezember 2001 (GV. NRW. S. 870),

5. Artikel 1 des eingangs erwähnten Gesetzes.

Düsseldorf, den 25. Juli 2003

Der Innenminister 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Dr. Fritz  B e h r e n s

Polizeigesetz 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(PolG NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. Juli 2003
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Aufgaben und allgemeine Vorschriften

§ 1 
Aufgaben der Polizei

Fußnoten zu § 1 Aufgaben der Polizei

§ 1, § 42, § 63 und § 66 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2010 (GV. 
NRW. S. 132), in Kraft getreten am 24. Februar 2010.

(1) Die Polizei hat die Aufgabe, Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung abzuwehren 
(Gefahrenabwehr). Sie hat im Rahmen dieser Aufgabe Straftaten zu verhüten sowie vorbeugend 
zu bekämpfen und die erforderlichen Vorbereitungen für die Hilfeleistung und das Handeln in 
Gefahrenfällen zu treffen. Sind außer in den Fällen des Satzes 2 neben der Polizei andere Behör-
den für die Gefahrenabwehr zuständig, hat die Polizei in eigener Zuständigkeit tätig zu werden, 
soweit ein Handeln der anderen Behörden nicht oder nicht rechtzeitig möglich erscheint; dies gilt 
insbesondere für die den Ordnungsbehörden obliegende Aufgabe, gemäß § 1 Ordnungsbehör-
dengesetz Gefahren für die öffentliche Ordnung abzuwehren. Die Polizei hat die zuständigen 
Behörden, insbesondere die Ordnungsbehörden, unverzüglich von allen Vorgängen zu unter-
richten, die deren Eingreifen erfordern.
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(2) Der Schutz privater Rechte obliegt der Polizei nach diesem Gesetz nur dann, wenn gerichtli-
cher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist und wenn ohne polizeiliche Hilfe die Verwirklichung 
des Rechts vereitelt oder wesentlich erschwert werden würde.

(3) Die Polizei leistet anderen Behörden Vollzugshilfe (§§ 47 bis 49).

(4) Die Polizei hat ferner die Aufgaben zu erfüllen, die ihr durch andere Rechtsvorschriften über-
tragen sind.

(5) Maßnahmen, die in Rechte einer Person eingreifen, darf die Polizei nur treffen, wenn dies auf 
Grund dieses Gesetzes oder anderer Rechtsvorschriften zulässig ist. Soweit die Polizei gemäß 
Absatz 1 Satz 2 Straftaten vorbeugend bekämpft oder die erforderlichen Vorbereitungen für die 
Hilfeleistung und das Handeln in Gefahrenfällen trifft, sind Maßnahmen nur nach dem Zweiten 
Unterabschnitt ,,Datenverarbeitung" des Zweiten Abschnittes dieses Gesetzes zulässig.

§ 2 
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit

(1) Von mehreren möglichen und geeigneten Maßnahmen hat die Polizei diejenige zu treffen, die 
den Einzelnen und die Allgemeinheit voraussichtlich am wenigsten beeinträchtigt.

(2) Eine Maßnahme darf nicht zu einem Nachteil führen, der zu dem erstrebten Erfolg erkennbar 
außer Verhältnis steht.

(3) Eine Maßnahme ist nur solange zulässig, bis ihr Zweck erreicht ist oder sich zeigt, dass er 
nicht erreicht werden kann.

§ 3 
Ermessen, Wahl der Mittel

(1) Die Polizei trifft ihre Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen.

(2) Kommen zur Abwehr einer Gefahr mehrere Mittel in Betracht, so genügt es, wenn eines da-
von bestimmt wird. Der betroffenen Person ist auf Antrag zu gestatten, ein anderes ebenso wirk-
sames Mittel anzuwenden, sofern die Allgemeinheit dadurch nicht stärker beeinträchtigt wird.

§ 4 
Verantwortlichkeit für das Verhalten von Personen

(1) Verursacht eine Person eine Gefahr, so sind die Maßnahmen gegen diese Person zu richten.

(2) Ist die Person noch nicht 14 Jahre alt oder ist für sie zur Besorgung aller ihrer Angelegenhei-
ten ein Betreuer bestellt, können Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die zur 
Aufsicht über sie verpflichtet ist. Dies gilt auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 
1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht er-
fasst.
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(3) Verursacht eine Person, die zu einer Verrichtung bestellt ist, die Gefahr in Ausführung der 
Verrichtung, so können Maßnahmen auch gegen die Person gerichtet werden, die die andere zu 
der Verrichtung bestellt hat.

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, soweit andere Vorschriften dieses Gesetzes oder 
andere Rechtsvorschriften bestimmen, gegen wen eine Maßnahme zu richten ist.

§ 5 
Verantwortlichkeit für den Zustand von Sachen

(1) Geht von einer Sache oder einem Tier eine Gefahr aus, so sind die Maßnahmen gegen den In-
haber der tatsächlichen Gewalt zu richten. Soweit nichts anderes bestimmt ist, sind die nachfol-
genden für Sachen geltenden Vorschriften entsprechend auf Tiere anzuwenden.

(2) Maßnahmen können auch gegen den Eigentümer oder einen anderen Berechtigten gerichtet 
werden. Das gilt nicht, wenn der Inhaber der tatsächlichen Gewalt diese ohne den Willen des Ei-
gentümers oder Berechtigten ausübt.

(3) Geht die Gefahr von einer herrenlosen Sache aus, so können die Maßnahmen gegen denjeni-
gen gerichtet werden, der das Eigentum an der Sache aufgegeben hat.

(4) § 4 Abs. 4 gilt entsprechend.

§ 6 
Inanspruchnahme nicht verantwortlicher Personen

(1) Die Polizei kann Maßnahmen gegen andere Personen als die nach den §§ 4 oder 5 Verant-
wortlichen richten, wenn

1. eine gegenwärtige erhebliche Gefahr abzuwehren ist,

2. Maßnahmen gegen die nach den §§ 4 oder 5 Verantwortlichen nicht oder nicht rechtzeitig 
möglich sind oder keinen Erfolg versprechen,

3. die Polizei die Gefahr nicht oder nicht rechtzeitig selbst oder durch Beauftragte abwehren 
kann und

4. die Personen ohne erhebliche eigene Gefährdung und ohne Verletzung höherwertiger Pflich-
ten in Anspruch genommen werden können.

(2) Die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nur aufrechterhalten werden, solange die Abwehr der 
Gefahr nicht auf andere Weise möglich ist.

(3) § 4 Abs. 4 gilt entsprechend.

Fußnoten
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§ 6a eingefügt durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1061), in Kraft getreten 
am 15. Dezember 2016; aufgehoben durch Gesetz vom 17. Oktober 2017 (GV. NRW. S. 806), 
in Kraft getreten am 24. Oktober 2017.

§ 7 
Einschränkung von Grundrechten

Fußnoten zu § 7 Einschränkung von Grundrechten

§ 7, § 31, § 33 und § 37 zuletzt geändert und § 15b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019.

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf

informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des 
Grundgesetzes),

Leben und körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes),

Freiheit der Person (Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes),

Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes),

Fernmeldegeheimnis (Artikel 10 Absatz 1 des Grundgesetzes),

Freizügigkeit (Artikel 11 des Grundgesetzes) und

Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes)

eingeschränkt.

Zweiter Abschnitt 
Befugnisse der Polizei

Erster Unterabschnitt 
Allgemeine Befugnisse, Begriffsbestimmung

§ 8 
Allgemeine Befugnisse, Begriffsbestimmung

Fußnoten zu § 8 Allgemeine Befugnisse, Begriffsbestimmung

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 13 / 78

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2016-s1061
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2017-31
https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2019-s995


§ 8 und § 58 zuletzt geändert sowie § 35 und § 38 geändert durch Gesetz vom 13. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S. 684, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 20. Dezember 2018.

(1) Die Polizei kann die notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im einzelnen Falle bestehende, 
konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung (Gefahr) abzuwehren, soweit nicht 
die §§ 9 bis 46 die Befugnisse der Polizei besonders regeln.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben, die der Polizei durch andere Rechtsvorschriften zugewiesen sind 
(§ 1 Abs. 4), hat sie die dort vorgesehenen Befugnisse. Soweit solche Rechtsvorschriften Befug-
nisse der Polizei nicht regeln, hat sie die Befugnisse, die ihr nach diesem Gesetz zustehen.

(3) Straftaten von erheblicher Bedeutung sind insbesondere Verbrechen sowie die in § 138 des 
Strafgesetzbuches genannten Vergehen, Vergehen nach § 129 des Strafgesetzbuches und ge-
werbs- oder bandenmäßig begangene Vergehen nach

1. den §§ 243, 244, 260, 261, 263 bis 264a, 265b, 266, 283, 283a, 291 oder 324 bis 330 des 
Strafgesetzbuches,

2. § 52 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe c) oder d) des Waffengesetzes,

3. §§ 29 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 oder 29a Abs. 1 Nr. 2 des Betäubungsmittelgesetzes,

4. §§ 96 und 97 des Aufenthaltsgesetzes.

(4) Straftaten nach

1. § 211, § 212, § 226, § 227, § 239a, § 239b, § 303b, § 305, § 305a, §§ 306 bis 306 c, § 307 Ab-
satz 1 bis 3, § 308 Absatz 1 bis 4, § 309 Absatz 1 bis 5, § 313, § 314, § 315 Absatz 1, 3 oder 4, § 
316b Absatz 1 oder 3, § 316c Absatz 1 bis 3, § 317 Absatz 1, § 328 Absatz 1 oder 2, § 330 Absatz 1 
oder 2 oder § 330a Absatz 1 bis 3 des Strafgesetzbuchs,

2. den §§ 6 bis 12 des Völkerstrafgesetzbuchs vom 26. Juni 2002 (BGBl. I S. 2254), das durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2016 (BGBl. I S. 3150) geändert worden ist,

3. § 19 Absatz 1 bis 3, § 20 Absatz 1 oder 2, § 20a Absatz 1 bis 3, § 19 Absatz 2 Nummer 2 oder 
Absatz 3 Nummer 2, § 20 Absatz 1 oder 2, § 20a Absatz 1 bis 3, jeweils auch in Verbindung mit § 
21, oder § 22a Absatz 1 bis 3 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506), das zuletzt durch Artikel 6 Ab-
satz 2 des Gesetzes vom 13. April 2017 (BGBl. I S. 872) geändert worden ist, und

4. § 51 Absatz 1 bis 3 des Waffengesetzes vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592; 2003 I 
S. 1957), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2133) geändert 
worden ist,

sind terroristische Straftaten im Sinne dieses Gesetzes, wenn und soweit sie dazu bestimmt sind, 
die Bevölkerung auf erhebliche Weise einzuschüchtern, eine Behörde oder eine internationale 
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Organisation rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit Gewalt zu nötigen oder die politi-
schen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen eines Staates 
oder einer internationalen Organisation zu beseitigen oder erheblich zu beeinträchtigen, und sie 
durch die Art ihrer Begehung oder ihre Auswirkungen einen Staat oder eine internationale Orga-
nisation erheblich schädigen können.

Zweiter Unterabschnitt 
Datenverarbeitung

Erster Titel 
Datenerhebung

I. 
Befragung, Auskunftspflicht, 

allgemeine Regeln der Datenerhebung, 
Vorladung

§ 9 
Allgemeine Regeln, Befragung, Auskunftspflicht

Fußnoten zu § 9 Allgemeine Regeln, Befragung, Auskunftspflicht

§ 9, § 15, Überschrift zum Zweiten Titel des Zweiten Unterabschnitts, § 24, § 26, § 27 und § 
30 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben, wenn

1. ihre Kenntnis zur Erfüllung der ihr durch dieses Gesetz oder andere Rechtsvorschriften über-
tragenen Aufgaben erforderlich ist, soweit nicht die §§ 9 bis 46 die Erhebung besonders regeln. 
Dies gilt auch für personenbezogene Daten, die von der betroffenen Person offensichtlich öf-
fentlich gemacht wurden oder

2. die betroffene Person wirksam im Sinne des § 38 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-West-
falen vom 17. Mai 2018 (GV. NRW. S. 244, ber. S. 278 und S. 404) eingewilligt hat.

Die Erhebung von besonderen Kategorien personenbezogener Daten richtet sich nach § 22a.

(2) Die Polizei kann jede Person befragen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
sachdienliche Angaben machen kann, die für die Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufga-
be erforderlich sind. Für die Dauer der Befragung kann die Person angehalten werden.

(3) Eine Person, deren Befragung nach Absatz 2 zulässig ist, ist verpflichtet, auf Frage Namen, 
Vornamen, Tag und Ort der Geburt, Wohnanschrift und Staatsangehörigkeit anzugeben. Sie ist 
zu weiteren Auskünften verpflichtet, soweit gesetzliche Handlungspflichten bestehen.
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(4) Die Befragung richtet sich an die betroffene Person. Ist deren Befragung nicht oder nicht 
rechtzeitig möglich oder würde sie die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe erheblich erschweren 
oder gefährden, können die Daten auch ohne Kenntnis der betroffenen Person erhoben werden, 
wenn dies zur Aufgabenwahrnehmung gemäß Absatz 2 erforderlich ist.

(5) Befragung und Datenerhebung sind offen durchzuführen; eine verdeckte Datenerhebung ist 
nur zulässig, wenn dies durch Gesetz zugelassen ist.

(6) Werden durch Befragung Daten bei der betroffenen Person oder bei Personen oder Stellen 
außerhalb des öffentlichen Bereichs erhoben, sind diese in geeigneter Weise über die Rechts-
vorschriften für die Datenerhebung sowie entweder über die bestehende Auskunftspflicht oder 
über die Freiwilligkeit der Auskunft aufzuklären, es sei denn, dies ist wegen besonderer Umstän-
de offenkundig nicht angemessen oder die Erfüllung der polizeilichen Aufgaben wird hierdurch 
erheblich erschwert oder gefährdet.

(7) Die Erhebung personenbezogener Daten zu unbestimmten oder noch nicht bestimmbaren 
Zwecken ist unzulässig.

§ 10 
Vorladung

Fußnoten zu § 10 Vorladung

§ 10 Abs. 5 neu gefasst durch Artikel III des Gesetzes v. 5.4.2005 (GV. NRW. S. 408); in 
Kraft getreten am 5. Mai 2005.

(1) Die Polizei kann eine Person schriftlich oder mündlich vorladen, wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person sachdienliche Angaben machen kann, 
die für die Erfüllung einer bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich sind,

2. das zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen erforderlich ist.

(2) Bei der Vorladung soll deren Grund angegeben werden. Bei der Festsetzung des Zeitpunkts 
soll auf den Beruf und die sonstigen Lebensverhältnisse der betroffenen Person Rücksicht ge-
nommen werden.

(3) Leistet eine betroffene Person der Vorladung ohne hinreichenden Grund keine Folge, so kann 
sie zwangsweise durchgesetzt werden,

1. wenn die Angaben zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erfor-
derlich sind,

2. zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen.
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Die zwangsweise Vorführung darf nur auf Grund richterlicher Anordnung erfolgen, es sei denn, 
dass Gefahr im Verzug vorliegt.

(4) § 136a der Strafprozessordnung gilt entsprechend.

(5) Für die Entschädigung von Personen, die auf Vorladung als Zeugen erscheinen, und für die 
Vergütung von Personen, die als Sachverständige herangezogen werden, gilt das Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetz entsprechend.

II. 
Datenerhebung in bestimmten Fällen

§ 11 
Erhebung von Personaldaten zur Vorbereitung für die Hilfeleistung und 

das Handeln in Gefahrenfällen
Die Polizei kann über

1. Personen, deren Kenntnisse oder Fähigkeiten zur Gefahrenabwehr benötigt werden,

2. Verantwortliche für Anlagen oder Einrichtungen, von denen eine erhebliche Gefahr ausgehen 
kann,

3. Verantwortliche für gefährdete Anlagen oder Einrichtungen

Namen, Vornamen, akademische Grade, Anschriften, Telefonnummern und andere Daten über 
die Erreichbarkeit sowie nähere Angaben über die Zugehörigkeit zu einer der genannten Perso-
nengruppen erheben, soweit dies zur Vorbereitung für die Hilfeleistung und das Handeln in Ge-
fahrenfällen erforderlich ist.

§ 12 
Identitätsfeststellung

Fußnoten zu § 12 Identitätsfeststellung

§ 12 Absatz 1 geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. 
2022 S. 2), in Kraft getreten am 7. Januar 2022.

(1) Die Polizei kann die Identität einer Person feststellen,

1. zur Abwehr einer Gefahr,

2. wenn sie sich an einem Ort aufhält, von dem Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass

a) dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verüben,
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b) sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen,

c) sich dort gesuchte Straftäter verbergen,

3. wenn sie sich in einer Verkehrs- oder Versorgungsanlage oder -einrichtung, einem öffentli-
chen Verkehrsmittel, Amtsgebäude oder einem anderen besonders gefährdeten Objekt oder in 
dessen unmittelbarer Nähe aufhält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an 
Objekten dieser Art Straftaten begangen werden sollen, durch die Personen oder diese Objekte 
gefährdet sind, und dies auf Grund der Gefährdungslage oder auf die Person bezogener An-
haltspunkte erforderlich ist,

4. an einer Kontrollstelle, die von der Polizei eingerichtet worden ist, um eine Straftat nach § 129a 
des Strafgesetzbuches, eine der in dieser Vorschrift genannten Straftaten oder eine Straftat 
nach § 250 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe a) oder b), Abs. 2 Nr. 1 oder nach § 255 des Strafgesetzbu-
ches in den vorgenannten Begehungsformen zu verhüten.

(2) Die Polizei kann die zur Feststellung der Identität erforderlichen Maßnahmen treffen. Sie kann 
die betroffene Person insbesondere anhalten, sie nach ihren Personalien befragen und verlan-
gen, dass sie Angaben zur Feststellung ihrer Identität macht und mitgeführte Ausweispapiere zur 
Prüfung aushändigt. Die betroffene Person kann festgehalten werden, wenn die Identität auf an-
dere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten festgestellt werden kann. Unter den 
Voraussetzungen des Satzes 3 können die betroffene Person sowie die von ihr mitgeführten Sa-
chen durchsucht werden.

§ 12a 
Polizeiliche Anhalte- und Sichtkontrollen (strategische Fahndung)

Fußnoten zu § 12a Polizeiliche Anhalte- und Sichtkontrollen (strategische Fahndung)

§ 12a, § 20c und §§ 34b bis 34d eingefügt durch Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 684, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 20. Dezember 2018; § 34b zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten 
am 31. Dezember 2019; § 20c und § 34c zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Die Polizei darf im öffentlichen Verkehrsraum

1. zur Verhütung von Straftaten von erheblicher Bedeutung im Sinne des § 8 Absatz 3 und zur 
Verhütung von terroristischen Straftaten nach § 8 Absatz 4,

2. zur Verhütung gewerbs- oder bandenmäßig begangener grenzüberschreitender Kriminalität 
oder

3. zur Unterbindung des unerlaubten Aufenthalts
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Personen anhalten und befragen sowie die zur Feststellung der Identität erforderlichen Maßnah-
men nach § 12 Absatz 2 treffen. Fahrzeuge und mitgeführte Sachen dürfen in Augenschein ge-
nommen werden. Die Polizei darf verlangen, dass mitgeführte Sachen sowie Fahrzeuge ein-
schließlich an und in ihnen befindlicher Räume und Behältnisse geöffnet werden; im Übrigen ist 
die Durchsuchung von Personen, mitgeführten Sachen und Fahrzeugen unter den Vorausset-
zungen der §§ 39 und 40 zulässig. Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn Tatsachen die Annah-
me rechtfertigen, dass in diesem Gebiet Straftaten der in Satz 1 bezeichneten Art begangen wer-
den sollen und die Maßnahme zur Verhütung dieser Straftaten erforderlich und verhältnismäßig 
im Sinne von § 2 ist.

(2) Die Maßnahme ist schriftlich zu beantragen und bedarf der schriftlichen Anordnung durch die 
Behördenleitung oder deren Vertretung. Umfasst das festgelegte Gebiet die Zuständigkeit meh-
rerer Behörden, so trifft die Anordnung das Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste. Die An-
ordnung ist zeitlich und örtlich auf den in Absatz 1 genannten Zweck zu beschränken. Sie darf 
die Dauer von 28 Tagen nicht überschreiten. Eine Verlängerung um jeweils bis zu weiteren 28 
Tagen ist zulässig, soweit die Voraussetzungen für eine Anordnung weiterhin vorliegen. In der 
Anordnung sind

1. die tragenden Erkenntnisse für das Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 Satz 1,

2. die Art der Maßnahme einschließlich zeitlicher und örtlicher Beschränkung und

3. die Begründung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme nach Absatz 1 Satz 4

anzugeben.

§ 13 
Prüfung von Berechtigungsscheinen

Die Polizei kann verlangen, dass ein Berechtigungsschein zur Prüfung ausgehändigt wird, wenn 
die betroffene Person auf Grund einer Rechtsvorschrift oder einer vollziehbaren Auflage in ei-
nem Erlaubnisbescheid verpflichtet ist, diesen Berechtigungsschein mitzuführen.

§ 14 
Erkennungsdienstliche Maßnahmen

Fußnoten zu § 14 Erkennungsdienstliche Maßnahmen

§ 14 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 
741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) Die Polizei kann erkennungsdienstliche Maßnahmen vornehmen, wenn
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1. dies für eine nach § 12 und § 12a zulässige Identitätsfeststellung unbedingt erforderlich ist, ins-
besondere wenn dies auf andere Weise nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten mög-
lich ist,

2. das zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten unbedingt erforderlich ist, weil die betrof-
fene Person verdächtig ist, eine Tat begangen zu haben, die mit Strafe bedroht ist und wegen 
der Art und Ausführung der Tat die Gefahr der Wiederholung besteht.

(2) Ist die Identität festgestellt, sind in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 die im Zusammenhang mit 
der Feststellung angefallenen erkennungsdienstlichen Unterlagen zu vernichten, es sei denn, ih-
re weitere Aufbewahrung ist nach Absatz 1 Nr. 2 oder anderen Rechtsvorschriften zulässig.

(3) Die betroffene Person ist bei Vornahme der Maßnahme darüber zu belehren, dass sie die 
Vernichtung der erkennungsdienstlichen Unterlagen verlangen kann, wenn die Voraussetzungen 
für ihre weitere Aufbewahrung entfallen sind.

(4) Erkennungsdienstliche Maßnahmen sind insbesondere

1. die Abnahme von Finger- und Handflächenabdrücken,

2. die Aufnahme von Lichtbildern,

3. die Feststellung äußerer körperlicher Merkmale,

4. Messungen.

§ 14a 
Molekulargenetische Untersuchungen zur Identitätsfeststellung

Fußnoten zu § 14a Molekulargenetische Untersuchungen zur Identitätsfeststellung

§ 14a und § 16 neu eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. 
S. 132), in Kraft getreten am 24. Februar 2010; § 14a geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. De-
zember 2018.

(1) Zur Feststellung der Identität einer Leiche oder einer hilflosen Person können deren DNA- 
Identifizierungsmuster mit denjenigen einer vermissten Person abgeglichen werden, wenn dies 
zur Feststellung der Identität unbedingt erforderlich ist, insbesondere wenn dies auf andere Wei-
se nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten möglich ist. Zu diesem Zweck dürfen

1. der hilflosen Person oder der Leiche Körperzellen entnommen werden,

2. Proben von Gegenständen mit Spurenmaterial der vermissten Person genommen und

3. die Proben nach den Nummern 1 und 2 molekulargenetisch untersucht werden.
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Für die Entnahme gilt § 81a Absatz 1 Satz 2 der Strafprozessordnung entsprechend. Die Untersu-
chungen nach Satz 2 Nummer 3 sind auf die Feststellung des DNA-Identifizierungsmusters und 
des Geschlechts zu beschränken. Entnommene Körperzellen sind unverzüglich zu vernichten, 
wenn sie für die Untersuchung nach Satz 2 nicht mehr benötigt werden. Die DNA-Identifizie-
rungsmuster können zum Zweck des Abgleichs in einer Datei gespeichert werden. Die in der Da-
tei gespeicherten DNA-Identifizierungsmuster dürfen ausschließlich zum Zweck der Gefahren-
abwehr verwendet werden. Sie sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Identitätsfeststellung 
nach Satz 1 nicht mehr benötigt werden.

(2) Molekulargenetische Untersuchungen werden auf Antrag der Polizei durch das Amtsgericht 
angeordnet, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vor-
schriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der 
Freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Für die Durchführung der Untersuchungen gilt § 81f 
Absatz 2 der Strafprozessordnung entsprechend.

§ 15 
Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen

Fußnoten zu § 15 Datenerhebung bei öffentlichen Veranstaltungen und Ansammlungen

§ 9, § 15, Überschrift zum Zweiten Titel des Zweiten Unterabschnitts, § 24, § 26, § 27 und § 
30 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) Die Polizei kann bei oder im Zusammenhang mit öffentlichen Veranstaltungen oder Ansamm-
lungen, die nicht dem Versammlungsgesetz unterliegen, personenbezogene Daten, auch durch 
den Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnungen, von Teilneh-
mern erheben, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dabei Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten begangen werden. Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere 
Personen erhoben werden, soweit dies erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 
durchführen zu können. Bild- und Tonaufzeichnungen, in Dateien suchfähig gespeicherte perso-
nenbezogene Daten sowie zu einer Person suchfähig angelegte Akten sind spätestens einen 
Monat nach der Datenerhebung zu löschen oder zu vernichten, es sei denn, sie werden zur Ver-
folgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten benötigt oder Tatsachen rechtfertigen die An-
nahme, dass die Person künftig Straftaten begehen wird, und die Aufbewahrung ist zur vorbeu-
genden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich.

(2) § 24 Absatz 2 und 3 sowie § 32 Absatz 3 und 4 bleiben unberührt.

§ 15a 
Datenerhebung durch den offenen Einsatz optisch-technischer Mittel

Fußnoten zu § 15a Datenerhebung durch den offenen Einsatz optisch-technischer Mittel
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§ 15a zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 684, ber. 2019 
S. 23), in Kraft getreten am 20. Dezember 2018.

(1) Zur Verhütung von Straftaten kann die Polizei einzelne öffentlich zugängliche Orte mittels 
Bildübertragung beobachten und die übertragenen Bilder aufzeichnen, wenn

1. an diesem Ort wiederholt Straftaten begangen wurden und die Beschaffenheit des Ortes die 
Begehung von Straftaten begünstigt, solange Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass an 
diesem Ort weitere Straftaten begangen werden oder

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dort Straftaten von erheblicher Bedeutung nach § 
8 Absatz 3 verabredet, vorbereitet oder begangen werden

und jeweils ein unverzügliches Eingreifen der Polizei möglich ist. Die Beobachtung ist, falls nicht 
offenkundig, durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen.

(2) Nach Absatz 1 gewonnene Daten dürfen höchstens für die Dauer von 14 Tagen gespeichert 
werden, es sei denn, sie werden zur Verfolgung von Straftaten benötigt oder Tatsachen recht-
fertigen die Annahme, dass eine Person künftig Straftaten begehen wird, und die Aufbewahrung 
ist zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich.

(3) Über die Einrichtung der Datenerhebung durch den offenen Einsatz optisch-technischer Mit-
tel entscheidet die Behördenleiterin oder der Behördenleiter.

(4) Maßnahmen nach Absatz 1 sind zu dokumentieren. Sie sind jeweils auf ein Jahr befristet. 
Rechtzeitig vor Fristablauf ist zu überprüfen, ob die Voraussetzungen gemäß Absatz 1 weiter 
vorliegen. Eine Verlängerung um jeweils ein Jahr ist in diesem Fall zulässig.

§ 15b 
Datenerhebung zur Eigensicherung

Fußnoten zu § 15b Datenerhebung zur Eigensicherung

§ 7, § 31, § 33 und § 37 zuletzt geändert und § 15b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019.

Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des § 1 Abs. 1 zum Zwecke der Eigensiche-
rung bei Personen- oder Fahrzeugkontrollen Bildaufnahmen und -aufzeichnungen durch den 
Einsatz optisch-technischer Mittel in Fahrzeugen der Polizei herstellen. Der Einsatz der optisch- 
technischen Mittel ist, falls nicht offenkundig, durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu ma-
chen oder der betroffenen Person mitzuteilen. Die Bildaufzeichnungen sind am Tage nach dem 
Anfertigen zu löschen. Dies gilt nicht, wenn die Aufzeichnungen zur Verfolgung von Straftaten 
oder Ordnungswidrigkeiten benötigt werden. § 24 Absatz 2 und 3 bleibt unberührt.
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III. 
Besondere Mittel der Datenerhebung

§ 15c 
Datenerhebung durch den Einsatz körpernah getragener Aufnahmegerä-

te
Fußnoten zu § 15c Datenerhebung durch den Einsatz körpernah getragener Aufnahmegeräte

§ 15c eingefügt durch Gesetz vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1061), in Kraft getreten 
am 15. Dezember 2016; zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019.

(1) Die Polizei kann bei der Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Verfol-
gung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten mittels körpernah getragener Aufnahmegeräte 
offen Bild- und Tonaufzeichnungen anfertigen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, 
dass dies zum Schutz von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten oder Dritten 
gegen eine konkrete Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Die Erhebung personenbezoge-
ner Daten kann auch dann erfolgen, wenn Dritte unvermeidbar betroffen sind. Über die Anferti-
gung der technischen Aufzeichnungen entscheidet die das Aufnahmegerät tragende Polizeivoll-
zugsbeamtin oder der das Aufnahmegerät tragende Polizeivollzugsbeamte anhand der konkre-
ten Umstände des Einzelfalls.

(2) In Wohnungen (§ 41 Absatz 1 Satz 2) ist die Anfertigung von technischen Aufzeichnungen bei 
der Durchführung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Verfolgung von Straftaten oder 
Ordnungswidrigkeiten nur zulässig, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies zum 
Schutz von Polizeivollzugsbeamtinnen und Polizeivollzugsbeamten oder Dritten gegen eine drin-
gende Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Über die Anfertigung der technischen Auf-
zeichnungen in Wohnungen entscheidet außer bei Gefahr im Verzug die den Einsatz leitende Po-
lizeivollzugsbeamtin oder der den Einsatz leitende Polizeivollzugsbeamte. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend.

(3) Der Einsatz der Aufnahmegeräte ist durch geeignete Maßnahmen erkennbar zu machen und 
den betroffenen Personen mitzuteilen. Bei Gefahr im Verzug kann die Mitteilung unterbleiben. 
Aufzeichnungen sind unzulässig in Bereichen, die der Ausübung von Tätigkeiten von Berufsge-
heimnisträgern nach §§ 53 und 53a der Strafprozessordnung dienen. Aufzeichnungen werden 
verschlüsselt sowie manipulationssicher gefertigt und aufbewahrt.

(4) Die nach Absatz 1 und 2 angefertigten Aufzeichnungen sind zwei Wochen nach ihrer Anferti-
gung zu löschen. Dies gilt nicht, wenn die Aufzeichnungen

1. zur Gefahrenabwehr,

2. zur Verfolgung von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder
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3. auf Verlangen der betroffenen Person für die Überprüfung der Rechtmäßigkeit von aufge-
zeichneten polizeilichen Maßnahmen

benötigt werden. Über die Löschung entscheidet die aufzeichnende Beamtin oder der aufzeich-
nende Beamte mit Zustimmung einer oder eines Vorgesetzten. Für die Verwertung der aus Auf-
zeichnungen nach Absatz 2 erlangten Erkenntnisse gilt Absatz 6. § 32 Absatz 3 bleibt unberührt.

(5) Die Aufzeichnung personenbezogener Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestal-
tung zuzurechnen sind, ist unzulässig. Der Aufzeichnungsvorgang ist unverzüglich zu unterbre-
chen, sofern sich während der Aufzeichnung tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass 
Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst werden. Auf-
zeichnungen über solche Äußerungen und Handlungen sind unverzüglich zu löschen. Nach einer 
Unterbrechung darf die Aufzeichnung nur fortgesetzt werden, wenn auf Grund geänderter Um-
stände davon ausgegangen werden kann, dass die Gründe, die zur Unterbrechung geführt ha-
ben, nicht mehr vorliegen.

(6) Eine Verwertung der nach Absatz 2 sowie der nach Absatz 5 Satz 4 erlangten Erkenntnisse 
ist zum Zweck der Gefahrenabwehr nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
richterlich festgestellt ist. Bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung unverzüglich 
nachzuholen. Bei Weitergabe der Daten ist zu vermerken, dass sie aus einer Maßnahme nach 
Absatz 2 herrühren. Nach einer Übermittlung an eine andere Stelle ist die Kennzeichnung durch 
diese aufrecht zu erhalten. Die Regelungen der Strafprozessordnung bleiben unberührt.

(7) § 24 Absatz 2 und 3 bleibt unberührt.

(8) Maßnahmen nach Absatz 1 bis 6 sind zu dokumentieren. Näheres regelt das für Inneres zu-
ständige Ministerium durch Verwaltungsvorschrift.

§ 16 
Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung bei der Datenerhe-

bung mit besonderen Mitteln
Fußnoten zu § 16 Schutz des Kernbereichs privater Lebensgestaltung bei der Datenerhebung mit 
besonderen Mitteln

§ 14a und § 16 neu eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. 
S. 132), in Kraft getreten am 24. Februar 2010; § 14a geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. De-
zember 2018.

(1) Die Erhebung personenbezogener Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zu-
zurechnen sind, ist unzulässig.

(2) Eine Erhebung ist unverzüglich zu unterbrechen, wenn sich tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
ergeben, dass Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, erfasst 
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werden; dies gilt nicht, soweit die Erhebung aus zwingenden informations- oder ermittlungstech-
nischen Gründen nicht unterbleiben kann. Die Erhebung darf fortgesetzt werden, wenn zu er-
warten ist, dass die Gründe, die zur Unterbrechung geführt haben, nicht mehr vorliegen. Die an-
ordnende Stelle ist über den Verlauf der Maßnahme unverzüglich zu unterrichten. Liegen die 
Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, so hat sie den Abbruch der Maßnahme anzu-
ordnen.

(3) Bestehen Zweifel hinsichtlich der Kernbereichsrelevanz der erhobenen Daten, sind diese un-
verzüglich dem oder der behördlichen Datenschutzbeauftragten und einer von dem Behördenlei-
ter oder der Behördenleiterin besonders beauftragten Leitungsperson des höheren Polizeivoll-
zugsdienstes zur Durchsicht vorzulegen. Im Falle des § 17 Absatz 2 Satz 3 erfolgt die Durchsicht 
durch das zuständige Amtsgericht. § 18 Absatz 4 bleibt unberührt.

(4) Wurden Daten erfasst, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen sind, 
dürfen sie nicht verwendet werden. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. Die 
Tatsache ihrer Erlangung und Löschung ist zu dokumentieren.

(5) Der Kernbereich umfasst auch das durch das Berufsgeheimnis geschützte Vertrauensver-
hältnis zu den in §§ 53 und 53a der Strafprozessordnung genannten Berufsgeheimnisträgern.

§ 16a 
Datenerhebung durch Observation

Fußnoten zu § 16a Datenerhebung durch Observation

§ 16 (alt) umbenannt in § 16a (neu) und dabei geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. 
Februar 2010 (GV. NRW. S. 132), in Kraft getreten am 24. Februar 2010; zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. NRW. 2022 S. 2), in Kraft getre-
ten am 7. Januar 2022.

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch eine durchgehend länger als 24 
Stunden oder an mehr als an zwei Tagen vorgesehene oder tatsächlich durchgeführte und plan-
mäßig angelegte Beobachtung (längerfristige Observation)

1. über die in den §§ 4 und 5 genannten und unter den Voraussetzungen des § 6 über die dort 
genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Personen Straftaten 
von erheblicher Bedeutung begehen wollen, sowie über deren Kontakt- oder Begleitpersonen, 
wenn die Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Personen erhoben werden, soweit 
dies erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können. Als Kontakt-
personen gelten nur die Personen, die enge persönliche, dienstliche oder geschäftliche Bezie-
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hungen zu den Personen gemäß Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 unterhalten. Begleitpersonen sind 
Personen, die nicht nur kurzfristig mit diesen Personen angetroffen werden, ohne jedoch enge 
persönliche, dienstliche oder geschäftliche Beziehungen zu diesen zu unterhalten. Berufsge-
heimnisträger gemäß § 53 der Strafprozessordnung gehören, soweit das geschützte Vertrauens-
verhältnis reicht, nicht zu den Kontakt- oder Begleitpersonen.

(2) Eine längerfristige Observation bedarf der Anordnung durch das Amtsgericht, in dessen Be-
zirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Die Anordnung bedarf der Schriftform und ist auf höchs-
tens drei Monate zu befristen. Eine Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei weitere Monate 
ist zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anordnung unter Berücksichtigung der gewonne-
nen Erkenntnisse fortbestehen. § 18 Absatz 2 Satz 5 bis 9 gilt entsprechend. In der Anordnung 
sind anzugeben

1. die Person, gegen sich die Maßnahme richtet, soweit möglich mit Name und Anschrift,

2. Art, Beginn und Ende der Maßnahme und

3. Tatsachen, die den Einsatz der Maßnahme begründen.

Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen 
und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Soll die Maßnahme 
ohne Wissen der betroffenen Person durchgeführt werden, kann die Entscheidung des Gerichts 
ohne vorherige Anhörung der betroffenen Person ergehen und bedarf zu ihrer Wirksamkeit nicht 
der Bekanntmachung an sie.

(3) Auf eine Observation, die nicht die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen erfüllt (kurzfristi-
ge Observation), finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung. Durch eine kurzfristige Observa-
tion kann die Polizei personenbezogene Daten über die in den §§ 4 und 5 genannten und andere 
Personen nur erheben, soweit dies zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1) erforderlich ist 
und ohne diese Maßnahme die Erfüllung der polizeilichen Aufgabe gefährdet wird.

§ 17 
Datenerhebung durch den verdeckten Einsatztechnischer Mittel

Fußnoten zu § 17 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatztechnischer Mittel

§ 17, § 19, § 20 und § 21 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2021 (GV. NRW. 2022 S. 2), in Kraft getreten am 7. Januar 2022.

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch den verdeckten Einsatz technischer 
Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen sowie zum Abhören und Auf-
zeichnen des gesprochenen Wortes
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1. über die Personen, die in den §§ 4 und 5 genannt werden, sowie unter den Voraussetzungen 
des § 6 über die dort genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Personen Straftaten 
von erheblicher Bedeutung begehen wollen, sowie über deren Kontakt- oder Begleitpersonen, 
wenn die Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Personen erhoben werden, soweit 
dies erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können. § 16a Absatz 1 
Satz 3 bis 5 gilt entsprechend.

(2) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen und Bildauf-
zeichnungen darf nur durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter angeordnet werden. 
Die Anordnung bedarf der Schriftform und ist auf höchstens einen Monat zu befristen; soweit die 
Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen, sind Verlängerungen um jeweils einen weiteren 
Monat zulässig. Für den Einsatz der Mittel zum Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen 
Wortes gilt § 16a Absatz 2 entsprechend.

(3) Wenn das technische Mittel gemäß Absatz 1 ausschließlich zum Schutz der bei einem polizei-
lichen Einsatz tätigen Personen mitgeführt und verwendet wird, kann die Maßnahme durch die 
Behördenleiterin oder den Behördenleiter oder eine von ihnen beauftragte Leitungsperson des 
höheren Polizeivollzugsdienstes angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der erlang-
ten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefahrenabwehr und nur zu-
lässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im 
Verzug ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Aufzeichnungen, die nicht im 
Sinne des Satzes 2 verwendet werden, sind unverzüglich nach Beendigung des Einsatzes zu lö-
schen. § 24 Absatz 3 sowie § 32 Absatz 3 Nummer 1 und 2 bleiben unberührt.

(4) Bild- und Tonaufzeichnungen, die ausschließlich Personen betreffen, gegen die sich die 
Maßnahme nicht richtete, sind unverzüglich zu vernichten; es sei denn, sie werden zur Verfol-
gung von Straftaten jener Personen, gegen die sich die Maßnahme richtete, benötigt.

§ 18 
Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder 

aus Wohnungen
Fußnoten zu § 18 Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel in oder aus 
Wohnungen

§ 18 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 132), in 
Kraft getreten am 24. Februar 2010; geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.
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(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten in oder aus Wohnungen (§ 41 Absatz 1 Satz 2) 
durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel gemäß § 17 Absatz 1 über Personen, die in den 
§§ 4 und 5 genannt werden, sowie unter den Voraussetzungen des § 6 über die dort genannten 
Personen erheben, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Frei-
heit einer Person erforderlich ist und diese auf andere Weise nicht abgewendet werden kann. 
Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Personen erhoben werden, soweit 
dies erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können. § 16a Absatz 1 
Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. Eine ausschließlich automatisierte Datenerhebung ist unzulässig.

(2) Die Datenerhebung nach Absatz 1 bedarf der Anordnung durch die in § 74a Absatz 4 des Ge-
richtsverfassungsgesetzes genannte Kammer des Landgerichts, in dessen Bezirk die Polizeibe-
hörde ihren Sitz hat. Sie bedarf der Schriftform und ist auf höchstens einen Monat zu befristen. 
Sie muss, soweit bekannt, Name und Anschrift der Person, gegen die sich die Datenerhebung 
richtet, Art und Umfang der zu erhebenden Daten sowie die betroffenen Wohnungen bezeichnen 
und ist zu begründen. Soweit die Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen, sind auf Antrag 
Verlängerungen um jeweils einen weiteren Monat zulässig. Bei Gefahr im Verzug kann die Maß-
nahme durch die Behördenleiterin oder den Behördenleiter angeordnet werden. Die richterliche 
Bestätigung ist unverzüglich zu beantragen. Die Anordnung nach Satz 6 tritt spätestens mit Ab-
lauf des dritten Tages nach ihrem Erlass außer Kraft, wenn sie bis dahin nicht richterlich bestätigt 
wird. Erfolgt keine richterliche Bestätigung, dürfen bereits erhobene Daten nicht verwendet wer-
den. Die Daten sind unverzüglich zu löschen.

(3) Die Maßnahme darf nur angeordnet werden, soweit auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte 
anzunehmen ist, dass durch die Erhebung Daten, die dem Kernbereich privater Lebensgestal-
tung zuzurechnen sind, nicht erfasst werden. Dabei ist insbesondere auf die Art der zu überwa-
chenden Räumlichkeiten und das Verhältnis der dort anwesenden Personen zueinander abzu-
stellen. Der Kernbereich umfasst auch das durch Berufsgeheimnis geschützte Vertrauensver-
hältnis der in §§ 53 und 53a der Strafprozessordnung genannten Berufsgeheimnisträger. Ge-
spräche in Betriebs- und Geschäftsräumen sind, soweit sie nicht zur Berufsausübung bestimmte 
Räume von Berufsgeheimnisträgern gemäß §§ 53 und 53a der Strafprozessordnung sind, in der 
Regel nicht dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen.

(4) Die Datenerhebung ist unverzüglich zu unterbrechen, sofern sich während der Überwachung 
tatsächliche Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Daten, die dem Kernbereich privater Lebensge-
staltung zuzurechnen sind, erfasst werden. Bestehen insoweit Zweifel, darf statt der unmittelba-
ren Wahrnehmung nur noch eine automatisierte Aufzeichnung erfolgen. Nach einer Unterbre-
chung oder einer Aufzeichnung gemäß Satz 2 darf die Erhebung fortgesetzt werden, wenn zu 
erwarten ist, dass die Gründe, die zur Unterbrechung oder zur Aufzeichnung geführt haben, 
nicht mehr vorliegen. Die automatisierte Aufzeichnung ist unverzüglich dem anordnenden Ge-
richt zur Entscheidung über die Verwertbarkeit und Löschung der Daten vorzulegen. Für die 
nicht verwertbaren Teile ordnet das Gericht die unverzügliche Löschung an. Das Gericht unter-
richtet die Polizeibehörde unverzüglich über den Inhalt der verwertbaren Teile der Aufzeichnung. 
Die Tatsachen der Datenerfassung und der Löschung sind zu dokumentieren. Die Maßnahme ist 
abzubrechen, wenn die Voraussetzungen des Absatzes 1 nicht mehr vorliegen.

(5) Werden technische Mittel ausschließlich zum Schutz der bei einem polizeilichen Einsatz in 
Wohnungen tätigen Personen verwendet, kann die Datenerhebung nach Absatz 1 durch die Be-
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hördenleiterin oder den Behördenleiter angeordnet werden. Eine anderweitige Verwertung der 
gemäß Satz 1 erlangten Erkenntnisse ist nur zum Zwecke der Strafverfolgung oder der Gefah-
renabwehr und nur zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme richterlich festge-
stellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung unverzüglich nachzuholen. Auf-
zeichnungen, die nicht im Sinne des Satzes 2 verwendet werden, sind unverzüglich nach Been-
digung des Einsatzes zu löschen. § 24 Absatz 3 sowie § 32 Absatz 3 Nummer 1 und 2 bleiben 
unberührt.

(6) § 17 Absatz 4 gilt entsprechend.

§ 19 
Datenerhebung durch den Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit 

mit der PolizeiDritten nicht bekannt ist
Fußnoten zu § 19 Datenerhebung durch den Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit 
der PolizeiDritten nicht bekannt ist

§ 17, § 19, § 20 und § 21 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2021 (GV. NRW. 2022 S. 2), in Kraft getreten am 7. Januar 2022.

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch den Einsatz von Personen, deren 
Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist,

1. über die in den §§ 4 und 5 genannten und unter den Voraussetzungen des § 6 über die dort 
genannten Personen, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Personen Straftaten 
von erheblicher Bedeutung begehen wollen, sowie über deren Kontakt- oder Begleitpersonen, 
wenn die Datenerhebung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Personen erhoben werden, soweit 
dies erforderlich ist, um eine Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können. § 16a Absatz 1 
Satz 3 bis 5 sowie § 17 Absatz 4 gelten entsprechend.

(2) Der Einsatz von Personen, deren Zusammenarbeit mit der Polizei Dritten nicht bekannt ist, 
bedarf der Anordnung durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. 
Die Anordnung bedarf der Schriftform und ist auf höchstens sechs Monate zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als sechs weitere Monate ist zulässig, soweit die Vorausset-
zungen der Anordnung unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse fortbestehen. § 
16a Absatz 2 Satz 5 bis 7 gilt entsprechend.
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§ 20 
Datenerhebung durch den Einsatz Verdeckter Ermittler

Fußnoten zu § 20 Datenerhebung durch den Einsatz Verdeckter Ermittler

§ 17, § 19, § 20 und § 21 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2021 (GV. NRW. 2022 S. 2), in Kraft getreten am 7. Januar 2022.

(1) Die Polizei kann durch einen Polizeivollzugsbeamten, der unter einer ihm verliehenen, auf 
Dauer angelegten Legende eingesetzt wird (Verdeckter Ermittler), personenbezogene Daten 
über die in den §§ 4 und 5 genannten und andere Personen erheben, wenn

1. dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erfor-
derlich ist,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen 
werden sollen, und dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist.

(2) Soweit es für den Aufbau und zur Aufrechterhaltung der Legende unerlässlich ist, dürfen ent-
sprechende Urkunden hergestellt oder verändert werden. Ein Verdeckter Ermittler darf unter der 
Legende zur Erfüllung seines Auftrages am Rechtsverkehr teilnehmen.

(3) Ein Verdeckter Ermittler darf unter der Legende mit Einverständnis der berechtigten Personen 
deren Wohnung betreten. Das Einverständnis darf nicht durch ein über die Nutzung der Legende 
hinausgehendes Vortäuschen eines Zutrittsrechts herbeigeführt werden. Im Übrigen richten sich 
die Befugnisse eines Verdeckten Ermittlers nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschrif-
ten.

(4) Für den Einsatz eines Verdeckten Ermittlers gelten § 19 Absatz 2 sowie § 17 Absatz 4 ent-
sprechend.

§ 20a 
Abfrage von Telekommunikations- und Telemediendaten

Fußnoten zu § 20a Abfrage von Telekommunikations- und Telemediendaten

§§ 20a und 20b eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2013 (GV. NRW. S. 
375), in Kraft getreten am 1. Juli 2013; § 20a und § 20b geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. 
Dezember 2018; § 20a geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. 
NRW. 2022 S. 2), in Kraft getreten am 7. Januar 2022; § 20a Absatz 1 geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 504), in Kraft getreten am 27. April 
2022.
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(1) Die Polizei kann soweit erforderlich von jedem, der geschäftsmäßig Telekommunikations-
dienste oder Telemediendienste erbringt oder daran mitwirkt (Diensteanbieter), Auskunft verlan-
gen über

1. Bestandsdaten im Sinne der § 3 Nummer 6, § 172 des Telekommunikationsgesetzes vom 23. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1858) in der jeweils geltenden Fassung und § 2 Absatz 2 Nummer 2 des Te-
lekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetzes vom 23. Juni 2021 (BGBl. I S. 1982) in der 
jeweils geltenden Fassung; die Auskunft darf auch anhand einer zu bestimmten Zeitpunkten zu-
gewiesenen Internetprotokoll-Adresse verlangt werden (§ 174 Absatz 1 Satz 3 des Telekommuni-
kationsgesetzes, § 22 Absatz 1 Satz 3 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Geset-
zes),

2. folgende Verkehrsdaten im Sinne des § 176 des Telekommunikationsgesetzes:

a) die Nummer oder Kennung der beteiligten Anschlüsse oder der Endeinrichtungen, personen-
bezogene Berechtigungskennungen, bei Verwendung von Kundenkarten auch die Kartennum-
mer, bei mobilen Telekommunikationsendgeräten auch die Standortdaten, 
b) den Beginn und das Ende der jeweiligen Verbindung nach Datum und Uhrzeit,

3. folgende Nutzungsdaten im Sinne des § 2 Absatz 2 Nummer 3 des Telekommunikation-Tele-
medien-Datenschutz-Gesetzes:

a) Merkmale zur Identifikation der Nutzerin oder des Nutzers, 
b) Angaben über den Beginn und das Ende sowie den Umfang der jeweiligen Nutzung nach Da-
tum und Uhrzeit.

Die Maßnahmen nach Satz 1 sind nur zulässig

1. wenn die hohe Wahrscheinlichkeit eines Schadens für Leben, Gesundheit oder Freiheit einer 
Person besteht oder 
2. zur Abwehr einer gemeinen Gefahr

und nur, soweit die Erreichung des Zwecks der Maßnahme auf andere Weise aussichtslos oder 
wesentlich erschwert wäre. Die Daten sind der Polizei unverzüglich zu übermitteln. Dritten dür-
fen die Daten nur mit Zustimmung der betroffenen Person zugänglich gemacht werden.

(2) Bei Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen personenbezogene Daten Dritter nur erhoben werden, 
wenn dies aus technischen Gründen unvermeidbar ist. Sämtliche nach Absatz 1 erhobene perso-
nenbezogene Daten Dritter sind nach Beendigung der Maßnahme unverzüglich zu löschen.

(3) Maßnahmen nach Absatz 1 bedürfen der Anordnung durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
die Polizeibehörde ihren Sitz hat. § 16a Absatz 2 Satz 2 bis 7 gilt entsprechend. In der Anordnung 
sind anzugeben

1. die tragenden Erkenntnisse für das Vorliegen der Gefahr nach Absatz 1 und die Begründung 
der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme,

2. die Art der Maßnahme sowie, soweit vorhanden,
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3. der Name und die Anschrift der Betroffenen, gegen die sich die Maßnahme richtet und

4. eine Kennung des Telekommunikationsanschlusses oder Endgerätes.

(4) Abweichend von Absatz 3 darf eine Maßnahme nach Absatz 1, die allein auf die Ermittlung 
des Aufenthaltsortes einer vermissten, suizidgefährdeten oder hilflosen Person gerichtet ist, 
durch die Behördenleitung oder deren Vertretung angeordnet werden.

(5) Die in Anspruch genommenen Diensteanbieter werden entsprechend § 23 des Justizvergü-
tungs- und -entschädigungsgesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718, 776), zuletzt geändert 
durch Artikel 13 des Gesetzes vom 5. Dezember 2012 (BGBl. I S. 2418), entschädigt.

(6) Die Auswirkungen dieser Vorschrift und die praktische Anwendung werden nach einem Er-
fahrungszeitraum von drei Jahren durch die Landesregierung unter Mitwirkung einer oder eines 
unabhängigen wissenschaftlichen Sachverständigen geprüft. Die Landesregierung berichtet dem 
Landtag über das Ergebnis der Evaluierung.

§ 20b 
Einsatz technischer Mittel bei Mobilfunkendgeräten

Fußnoten zu § 20b Einsatz technischer Mittel bei Mobilfunkendgeräten

§§ 20a und 20b eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2013 (GV. NRW. S. 
375), in Kraft getreten am 1. Juli 2013; § 20a und § 20b geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. 
Dezember 2018; § 20a geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV. 
NRW. 2022 S. 2), in Kraft getreten am 7. Januar 2022; § 20a Absatz 1 geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 504), in Kraft getreten am 27. April 
2022.

Die Polizei darf unter den Voraussetzungen des § 20a auch technische Mittel zur Ermittlung des 
Standortes eines aktiv geschalteten Mobilfunkendgerätes und zur Ermittlung der Geräte- und 
Kartennummern einsetzen. Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn ohne die Ermittlung die Errei-
chung des Zwecks nach Satz 1 aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Personenbezoge-
ne Daten einer dritten Person dürfen anlässlich solcher Maßnahmen nur erhoben werden, wenn 
dies aus technischen Gründen zur Erreichung des Zwecks nach Satz 1 unvermeidbar ist. Sie un-
terliegen einem absoluten Verwendungsverbot und sind nach Beendigung der Maßnahme unver-
züglich zu löschen. § 20a Absatz 5 gilt entsprechend.

§ 20c 
Datenerhebung durch die Überwachung der laufenden Telekommunika-

tion
Fußnoten zu § 20c Datenerhebung durch die Überwachung der laufenden Telekommunikation
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§ 12a, § 20c und §§ 34b bis 34d eingefügt durch Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 684, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 20. Dezember 2018; § 34b zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten 
am 31. Dezember 2019; § 20c und § 34c zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Die Polizei kann ohne Wissen der betroffenen Person die laufende Telekommunikation einer 
Person überwachen und aufzeichnen,

1. die nach den §§ 4 oder 5 verantwortlich ist, wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr 
für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes oder für Leib oder Leben ei-
ner Person geboten ist,

2. deren individuelles Verhalten die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, dass sie innerhalb 
eines übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine terro-
ristische Straftat nach § 8 Absatz 4 begehen wird,

3. bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie für eine Person nach Num-
mer 1 bestimmte oder von dieser herrührende Mitteilungen entgegennimmt oder weitergibt, oder

4. bei der bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass eine Person nach Nummer 1 
deren Telekommunikationsanschluss oder Endgerät benutzen wird

und die Abwehr der Gefahr oder Verhütung der Straftaten auf andere Weise aussichtslos oder 
wesentlich erschwert wäre. Die Maßnahme darf auch durchgeführt werden, wenn andere Perso-
nen unvermeidbar betroffen werden.

(2) Die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation darf ohne Wissen der betroffe-
nen Person in der Weise erfolgen, dass mit technischen Mitteln in von der betroffenen Person 
genutzte informationstechnische Systeme eingegriffen wird, wenn

1. durch technische Maßnahmen sichergestellt ist, dass ausschließlich laufende Telekommunika-
tion überwacht und aufgezeichnet wird und

2. der Eingriff in das informationstechnische System notwendig ist, um die Überwachung und 
Aufzeichnung der Telekommunikation insbesondere auch in unverschlüsselter Form zu ermögli-
chen.

(3) Bei Maßnahmen nach Absatz 2 ist sicherzustellen, dass

1. an dem informationstechnischen System nur Veränderungen vorgenommen werden, die für 
die Datenerhebung unerlässlich sind und

2. die vorgenommenen Veränderungen bei Beendigung der Maßnahme, soweit technisch mög-
lich, automatisiert rückgängig gemacht werden.
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Das eingesetzte Mittel ist gegen unbefugte Nutzung zu schützen. Kopierte Daten sind gegen 
Veränderung, unbefugte Löschung und unbefugte Kenntnisnahme zu schützen.

(4) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 2 dürfen nur auf Antrag der Behördenleitung oder de-
ren Vertretung durch das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat, ange-
ordnet werden. § 16a Absatz 2 Satz 6 und 7 gilt entsprechend.

(5) Im Antrag sind anzugeben:

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, soweit möglich, mit Name und Anschrift,

2. die Rufnummer oder eine andere Kennung des zu überwachenden Anschlusses oder des End-
geräts, sofern sich nicht aus bestimmten Tatsachen ergibt, dass diese zugleich einem anderen 
Endgerät zugeordnet ist,

3. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,

4. im Falle des Absatzes 2 auch eine möglichst genaue Bezeichnung des informationstechni-
schen Systems, in das zur Datenerhebung eingegriffen werden soll, sowie die Bezeichnung des 
Herstellers und der Softwareversion des einzusetzenden technischen Mittels,

5. der Sachverhalt und

6. eine Begründung.

(6) Die Anordnung des Gerichts ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben:

1. eine Kennung des Kommunikationsanschlusses oder des Endgeräts, bei dem die Datenerhe-
bung durchgeführt wird,

2. im Falle des Absatzes 2 zusätzlich eine möglichst genaue Bezeichnung des informationstech-
nischen Systems, in das zur Datenerhebung eingegriffen werden soll.

Im Übrigen gilt § 18 Absatz 2 Satz 3 mit Ausnahme der Bezeichnung der betroffenen Wohnung 
entsprechend. Die Anordnung ist auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine Verlängerung um 
jeweils nicht mehr als drei weitere Monate ist zulässig, soweit die Voraussetzungen der Anord-
nung unter Berücksichtigung der gewonnenen Erkenntnisse fortbestehen. Liegen die Vorausset-
zungen der Anordnung nicht mehr vor, sind die aufgrund der Anordnung ergriffenen Maßnah-
men unverzüglich zu beenden. § 18 Absatz 2 Satz 5 bis 9 gilt entsprechend.

(7) Aufgrund der Anordnung hat jeder, der Telekommunikationsdienste erbringt oder daran mit-
wirkt (Diensteanbieter), der Polizei die Maßnahmen nach Absatz 1 zu ermöglichen und die erfor-
derlichen Auskünfte unverzüglich zu erteilen. Ob und in welchem Umfang hierfür Vorkehrungen 
zu treffen sind, bestimmt sich nach dem Telekommunikationsgesetz und der Verordnung über 
die technische und organisatorische Umsetzung von Maßnahmen zur Überwachung der Tele-
kommunikation. Für die Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 des Justizvergütungs- und 
-entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden.
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(8) Liegen tatsächliche Anhaltspunkte für die Annahme vor, dass durch eine Maßnahme nach 
den Absätzen 1 und 2 allein Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung erlangt 
würden, ist die Maßnahme unzulässig. Soweit im Rahmen von Maßnahmen nach den Absätzen 1 
und 2 neben einer automatischen Aufzeichnung eine unmittelbare Kenntnisnahme erfolgt, ist die 
Maßnahme unverzüglich zu unterbrechen, soweit sich während der Überwachung tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Inhalte, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zu-
zurechnen sind, erfasst werden. Erkenntnisse aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung, 
die durch eine Maßnahme nach den Absätzen 1 und 2 erlangt worden sind, dürfen nicht verwer-
tet werden. Aufzeichnungen hierüber sind unverzüglich zu löschen. Die Tatsachen der Erfas-
sung der Daten und der Löschung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich 
für Zwecke der Datenschutzkontrolle gemäß § 33c verwendet werden. Sie ist sechs Monate 
nach der Benachrichtigung nach § 33 Absatz 2 Satz 1 zu löschen. Ist die Datenschutzkontrolle 
noch nicht beendet, ist die Dokumentation bis zu ihrem Abschluss aufzubewahren. Im Übrigen 
gilt § 18 Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 Satz 2 bis 7 entsprechend.

(9) Bei der Erhebung von Daten nach den Absätzen 1 und 2 sind die in § 33b Absatz 1 und 2 ge-
nannten Angaben zu protokollieren. Im Falle des Absatzes 2 sind darüber hinaus folgende Anga-
ben zu protokollieren:

1. Angaben zur Identifizierung des informationstechnischen Systems und die daran vorgenom-
menen, nicht nur flüchtigen Veränderungen,

2. Angaben zum Hersteller des zur Datenerhebung eingesetzten Mittels und zur eingesetzten 
Softwareversion.

(10) Die Landesregierung überprüft die Wirksamkeit der Vorschrift bis zum 31. Dezember 2027 
und berichtet dem Landtag über das Ergebnis der Evaluierung. § 20c tritt am 31. Dezember 2028 
außer Kraft.

§ 21 
Polizeiliche Beobachtung

Fußnoten zu § 21 Polizeiliche Beobachtung

§ 17, § 19, § 20 und § 21 zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 
2021 (GV. NRW. 2022 S. 2), in Kraft getreten am 7. Januar 2022.
§ 9, § 15, Überschrift zum Zweiten Titel des Zweiten Unterabschnitts, § 24, § 26, § 27 und § 
30 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten, insbesondere die Personalien einer Person sowie 
Kennzeichen des von ihr benutzten oder eingesetzten Kraftfahrzeuges, zur Polizeilichen Beob-
achtung in einer Datei speichern (Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung), wenn
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1. die Gesamtwürdigung der Person und der von ihr bisher begangenen Straftaten erwarten lässt, 
dass sie auch künftig Straftaten von erheblicher Bedeutung begehen wird,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die Person Straftaten von erheblicher Bedeutung 
begehen wird,

und dies zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich ist.

(2) Im Falle eines Antreffens der Person oder des von ihr benutzten oder eingesetzten Kraftfahr-
zeuges können Erkenntnisse über das Antreffen sowie über Kontakt- und Begleitpersonen und 
mitgeführte Sachen an die ausschreibende Polizeibehörde übermittelt werden.

(3) Die Ausschreibung zur Polizeilichen Beobachtung darf nur durch den Richter angeordnet 
werden. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. § 16a 
Absatz 2 Satz 6 und 7 gilt entsprechend. Die Anordnung ist auf höchstens ein Jahr zu befristen. 
Eine Verlängerung um nicht mehr als jeweils ein Jahr ist zulässig, soweit die Voraussetzungen 
des Absatzes 1 weiterhin vorliegen. Spätestens nach Ablauf von jeweils sechs Monaten ist von 
der ausschreibenden Polizeibehörde zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Anordnung noch 
bestehen. Das Ergebnis dieser Prüfung ist aktenkundig zu machen.

Zweiter Titel 
Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten

§ 22 
Datenspeicherung, Prüfungstermine

Fußnoten zu § 22 Datenspeicherung, Prüfungstermine

§ 22, § 28, § 29 und § 32 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) Die Polizei kann rechtmäßig erlangte personenbezogene Daten in Akten und Dateisystemen 
speichern, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufgaben, zu einer zeitlich befristeten Dokumentation 
oder zur Vorgangsverwaltung erforderlich ist.

(2) Die Dauer der Speicherung ist auf das erforderliche Maß zu beschränken. Für automatisierte 
Dateisysteme sind Termine festzulegen, zu denen spätestens überprüft werden muss, ob die 
suchfähige Speicherung von Daten weiterhin erforderlich ist (Prüfungstermine). Für nichtauto-
matisierte Dateisysteme und Akten sind Prüfungstermine oder Aufbewahrungsfristen festzule-
gen. Dabei sind der Speicherungszweck sowie Art und Bedeutung des Anlasses der Speiche-
rung zu berücksichtigen. Die festzulegenden Prüfungstermine dürfen bei Erwachsenen zehn 
Jahre und bei Jugendlichen fünf Jahre nicht überschreiten. Die Frist beginnt regelmäßig mit dem 
Ende des Jahres, in dem das letzte Ereignis erfasst worden ist, das zur Speicherung der Daten 
geführt hat, jedoch nicht vor Entlassung des Betroffenen aus einer Justizvollzugsanstalt oder der 
Beendigung einer mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßregel der Besserung und Sicherung. 
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Werden innerhalb der in Satz 2 und 3 genannten Frist weitere personenbezogene Daten über 
dieselbe Person gespeichert, so gilt für alle Speicherungen gemeinsam der Prüftermin, der als 
letzter eintritt, oder die Aufbewahrungsfrist, die als letzte endet. Die Beachtung der Prüfungster-
mine und Aufbewahrungsfristen ist durch geeignete technische und organisatorische Maßnah-
men zu gewährleisten.

(3) Wird die betroffene Person rechtskräftig freigesprochen, die Eröffnung des Hauptverfahrens 
gegen sie unanfechtbar abgelehnt oder das Verfahren nicht nur vorläufig eingestellt, so ist die 
Speicherung unzulässig, wenn sich aus Gründen der Entscheidung ergibt, dass die betroffene 
Person die Tat nicht oder nicht rechtswidrig begangen hat. Sollte eine Speicherung wegen eines 
Restverdachts einer Straftat weiterhin zulässig sein, ist dessen Gewicht und der Grad des Ver-
dachts zu dokumentieren.

(4) Prüfungstermine oder Aufbewahrungsfristen für die in Dateisystemen oder Akten suchfähig 
gespeicherten personenbezogenen Daten von Kindern dürfen zwei Jahre nicht überschreiten. 
Die Frist beginnt mit dem Tag der ersten Speicherung.

(5) Über Kontakt- oder Begleitpersonen einer Person, bei der Tatsachen die Annahme rechtferti-
gen, dass sie künftig Straftaten begehen wird, sowie über Auskunftspersonen kann die Polizei 
personenbezogene Daten suchfähig in Dateien speichern, verändern und nutzen, soweit dies zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten von erheblicher Bedeutung erforderlich ist. Die fest-
zulegenden Prüftermine bei der Speicherung von Kontakt- und Begleitpersonen dürfen die Dau-
er eines Jahres nicht überschreiten. Die Verlängerung für jeweils ein weiteres Jahr ist zulässig, 
soweit die Voraussetzungen des Satzes 1 weiterhin vorliegen, jedoch darf die Speicherungsdau-
er insgesamt drei Jahre nicht überschreiten. Die Entscheidung über die jeweilige Verlängerung 
trifft die Behördenleiterin oder der Behördenleiter oder ein von ihr oder ihm beauftragter Beam-
ter.

(6) Werden wertende Angaben über eine Person in Dateien gespeichert, muss feststellbar sein, 
bei welcher Stelle die den Angaben zugrunde liegenden Informationen vorhanden sind. Werten-
de Angaben dürfen nicht allein auf Informationen gestützt werden, die unmittelbar durch auto-
matisierte Datenverarbeitung gewonnen wurden.

§ 22a 
Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

Fußnoten zu § 22a Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten

§ 22a, § 22b, § 24a, § 33a, § 33b, § 33c eingefügt und § 68 angefügt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 
29. Dezember 2018; § 33b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019; § 68 geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.
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(1) Die Verarbeitung von Daten im Sinne des § 36 Nummer 18 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen ist nur zulässig, wenn dies zur polizeilichen Aufgabenerfüllung gemäß dieses 
Gesetzes oder einer anderen Rechtsvorschrift unbedingt erforderlich ist.

(2) Die an Verarbeitungsvorgängen im Sinne des Absatz 1 Beteiligten sind für die besondere 
Schutzwürdigkeit dieser Daten zu sensibilisieren. Der Zugang zu den personenbezogenen Daten 
ist zu beschränken. Das gilt auch für Auftragsverarbeiter im Sinne des § 36 Nummer 10 des Da-
tenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen. Durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen ist sicherzustellen, dass nachträglich überprüft werden kann, ob und von wem per-
sonenbezogene Daten im Sinne des Absatz 1 eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.

§ 22b 
Kennzeichnung in polizeilichen Dateisystemen

Fußnoten zu § 22b Kennzeichnung in polizeilichen Dateisystemen

§ 22a, § 22b, § 24a, § 33a, § 33b, § 33c eingefügt und § 68 angefügt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 
29. Dezember 2018; § 33b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019; § 68 geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Bei der Speicherung in polizeilichen Dateisystemen sind personenbezogene Daten wie folgt 
zu kennzeichnen:

1. Angabe des Mittels der Erhebung der Daten einschließlich der Angabe, ob die Daten offen 
oder verdeckt erhoben wurden,

2. Angabe der Kategorie betroffener Personen im Sinne des § 42 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen, zu denen die zur Identifizierung dienenden Daten angelegt wurden,

3. Angabe der

a) Rechtsgüter, deren Schutz die Erhebung dient oder

b) Straftaten, deren Verhütung oder vorbeugende Bekämpfung die Erhebung dient,

4. Angabe der Stelle, die sie erhoben hat.

Die Kennzeichnung nach Satz 1 soll auch durch die Angabe der Rechtsgrundlage der Datenerhe-
bung ergänzt werden.

(2) Personenbezogene Daten, die nicht entsprechend den Anforderungen des Absatzes 1 ge-
kennzeichnet sind, dürfen solange nicht weiterverarbeitet oder übermittelt werden, bis eine 
Kennzeichnung entsprechend den Anforderungen des Absatzes 1 erfolgt ist.
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(3) Nach einer Übermittlung an eine andere Stelle ist die Kennzeichnung durch diese Stelle auf-
rechtzuerhalten.

(4) Abweichend von Absatz 2 und 3 ist eine Weiterverarbeitung oder Übermittlung personenbe-
zogener Daten auch ohne eine Kennzeichnung zulässig nach den Bestimmungen des für die Da-
ten am 23. Mai 2018 jeweils geltenden Verfahrensverzeichnisses gemäß § 8 des Datenschutzge-
setzes Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 9. Juni 2000 (GV. NRW. 
S. 542), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1052) ge-
ändert worden ist, in der bis zum 24. Mai 2018 geltenden Fassung.

§ 23 
Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, Zweckbindung, 

Zweckänderung
Fußnoten zu § 23 Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, Zweckbindung, Zweckän-
derung

§ 23 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 504), in 
Kraft getreten am 27. April 2022.

(1) Die Polizeibehörde kann personenbezogene Daten, die sie selbst erhoben hat, weiterverar-
beiten

1. zur Erfüllung derselben Aufgabe und

2. zum Schutz derselben Rechtsgüter oder sonstigen Rechte oder zur Verhütung oder vorbeu-
genden Bekämpfung derselben Straftaten.

Satz 1 gilt entsprechend für personenbezogene Daten, denen keine Erhebung vorausgegangen 
ist, mit der Maßgabe, dass für die Weiterverarbeitung der Zweck der Verarbeitung zu berück-
sichtigen ist. Für die Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten, die aus Maßnahmen 
nach § 18 erlangt wurden, muss im Einzelfall eine Gefahr im Sinne des § 18 Absatz 1 vorliegen.

(2) Die Polizeibehörde kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben personenbezogene Daten zu anderen 
Zwecken als denjenigen, zu denen sie erhoben worden sind, weiterverarbeiten, wenn

1. mindestens

a) vergleichbar schwerwiegende Straftaten verhütet oder vorbeugend bekämpft oder

b) vergleichbar bedeutsame Rechtsgüter oder sonstige Rechte geschützt werden sollen und

2. sich im Einzelfall Anhaltspunkte

a) zur Verhütung oder vorbeugenden Bekämpfung solcher Straftaten ergeben oder
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b) zur Abwehr einer innerhalb eines absehbaren Zeitraums drohenden Gefahr für mindestens 
vergleichbar bedeutsame Rechtsgüter oder sonstige Rechte erkennen lassen.

Satz 1 gilt entsprechend für personenbezogene Daten, denen keine Erhebung vorausgegangen 
ist, mit der Maßgabe, dass für die Weiterverarbeitung der Zweck der Verarbeitung zu berück-
sichtigen ist. Die §§ 24 und 24a bleiben unberührt. Personenbezogene Daten, die rechtmäßig zu 
den in § 11 genannten Zwecken erhoben wurden, dürfen nicht zu anderen Zwecken genutzt wer-
den. Für die Weiterverarbeitung von Daten, die aus Maßnahmen nach § 18 erlangt wurden, gilt 
Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 mit der Maßgabe entsprechend, dass im Einzelfall eine Gefahr im Sin-
ne des § 18 Absatz 1 vorliegen muss.

(3) Abweichend von Absatz 2 können die vorhandenen, zur Identifizierung dienenden Daten ei-
ner Person, insbesondere Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, derzeitige und frühere 
Staatsangehörigkeit, Anschrift (Grunddaten), auch weiterverarbeitet werden, um diese Person zu 
identifizieren. Die §§ 24 und 24a bleiben unberührt.

(4) Abweichend von Absatz 2 können rechtmäßig erhobene personenbezogene Daten allein zum 
Zwecke der Vorgangsverwaltung oder zu einer zeitlich befristeten Dokumentation weiterverar-
beitet werden.

(5) Bei der Weiterverarbeitung von personenbezogenen Daten stellt die Polizei durch technische 
und organisatorische Vorkehrungen sicher, dass die Absätze 1 bis 4 beachtet werden.

(6) Die Polizei darf die nach § 22 rechtmäßig gespeicherten personenbezogenen Daten automa-
tisiert zusammenführen. Sie darf personenbezogene Daten mit diesen zusammengeführten Da-
ten abgleichen (§ 25 Absatz 1 Satz 2) sowie diese zusammengeführten Daten auch gemeinsam 
mit weiteren rechtmäßig erhobenen personenbezogenen Daten aufbereiten und analysieren, so-
weit dies erforderlich ist

1. zur Verhütung oder vorbeugenden Bekämpfung von in § 100a Absatz 2 der Strafprozeßord-
nung genannten Straftaten oder von Straftaten gemäß den §§ 176a, 176b, 176e, 177, 178, 180, 
181a oder § 182 des Strafgesetzbuchs oder

2. zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines Landes, 
für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für Sachen von bedeutendem Wert, deren Erhal-
tung im öffentlichen Interesse geboten ist.

Bei der Verarbeitung nach Satz 2 dürfen die nach Satz 1 zusammengeführten Daten nicht mittels 
statistisch-mathematischer Verfahren oder in sonstiger Weise selbständig auf Zusammenhänge 
analysiert werden. Die Abfrage ist zu protokollieren. Absatz 2 bleibt mit Ausnahme von Satz 1 
Nummer 2 unberührt.

(7) Die Absätze 2 bis 6 gelten auch für die Weiterverarbeitung der im Rahmen der Verfolgung 
von Straftaten gewonnenen personenbezogenen Daten zum Zwecke der Gefahrenabwehr im 
Sinne des § 1 Absatz 1. Eine suchfähige Speicherung dieser Daten in Dateisystemen und Akten 
ist nur über Personen zulässig, gegen die ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren eingeleitet 
worden ist.
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§ 24 
Weiterverarbeitung zu besonderen Zwecken

Fußnoten zu § 24 Weiterverarbeitung zu besonderen Zwecken

§ 9, § 15, Überschrift zum Zweiten Titel des Zweiten Unterabschnitts, § 24, § 26, § 27 und § 
30 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) Die Polizei kann Anrufe über Notrufeinrichtungen auf Tonträger aufzeichnen. Eine Aufzeich-
nung von Anrufen im Übrigen ist nur zulässig, soweit die Aufzeichnung zur polizeilichen Aufga-
benerfüllung erforderlich ist. Die Aufzeichnungen sind spätestens nach einem Monat zu löschen, 
es sei denn, sie werden zur Verfolgung von Straftaten benötigt oder Tatsachen rechtfertigen die 
Annahme, dass die anrufende Person Straftaten begehen wird, und die Aufbewahrung ist zur 
vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten erforderlich. Die Verarbeitung von besonderen Kate-
gorien personenbezogener Daten richtet sich nach § 22a.

(2) Die Polizei kann gespeicherte personenbezogene Daten zu polizeilichen statistischen Zwe-
cken nutzen; die Daten sind zum frühestmöglichen Zeitpunkt zu anonymisieren.

(3) Die Polizei kann personenbezogene Daten zur polizeilichen Aus- und Fortbildung nutzen. Die 
personenbezogenen Daten sind zu anonymisieren. Einer Anonymisierung bedarf es nicht, wenn 
diese dem Aus- und Fortbildungszweck entgegensteht und die berechtigten Interessen der be-
troffenen Person an der Geheimhaltung der Daten nicht offensichtlich überwiegen.

§ 24a 
Weiterverarbeitung zu wissenschaftlichen Zwecken

Fußnoten zu § 24a Weiterverarbeitung zu wissenschaftlichen Zwecken

§ 22a, § 22b, § 24a, § 33a, § 33b, § 33c eingefügt und § 68 angefügt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 
29. Dezember 2018; § 33b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019; § 68 geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Abweichend von den §§ 17 und 40 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen ist eine 
Weiterverarbeitung oder Übermittlung von personenbezogenen Daten, die aus Maßnahmen nach 
§ 18 erlangt wurden, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit die Weiterverarbeitung für die poli-
zeiliche Eigenforschung und Evaluierung unerlässlich ist.
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(2) Personenbezogene Daten dürfen nur an Amtsträger, für den öffentlichen Dienst besonders 
Verpflichtete oder Personen, die zur Geheimhaltung verpflichtet worden sind, übermittelt wer-
den.

(3) Durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen hat die wissenschaftliche For-
schung betreibende Stelle zu gewährleisten, dass die Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme 
geschützt sind.

§ 25 
Datenabgleich

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten der in den §§ 4 und 5 genannten Personen mit dem 
Inhalt polizeilicher Dateien abgleichen. Personenbezogene Daten anderer Personen kann die Po-
lizei nur abgleichen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass dies zur Erfüllung einer 
bestimmten polizeilichen Aufgabe erforderlich ist. Die Polizei kann ferner rechtmäßig erlangte 
personenbezogene Daten mit dem Fahndungsbestand abgleichen.

(2) Wird die betroffene Person zur Durchführung einer nach einer anderen Rechtsvorschrift zu-
lässigen Maßnahme angehalten und kann der Datenabgleich mit dem Fahndungsbestand nicht 
bis zum Abschluss dieser Maßnahme vorgenommen werden, darf die betroffene Person weiter-
hin für den Zeitraum angehalten werden, der regelmäßig für die Durchführung eines Datenab-
gleichs notwendig ist.

Dritter Titel 
Datenübermittlung

I. 
Allgemeine Regeln 

der Datenübermittlung

§ 26 
Allgemeine Regeln der Datenübermittlung, Übermittlungsverbote und 

Verweigerungsgründe
Fußnoten zu § 26 Allgemeine Regeln der Datenübermittlung, Übermittlungsverbote und Verwei-
gerungsgründe

§ 9, § 15, Überschrift zum Zweiten Titel des Zweiten Unterabschnitts, § 24, § 26, § 27 und § 
30 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten unter Beachtung des § 23 auf der Grundlage der 
nachstehenden Regelungen übermitteln. Personenbezogene Daten von Kontakt- und Begleitper-
sonen, die nach § 22 Absatz 5 Satz 1 gespeichert wurden, dürfen nur an Polizeibehörden über-
mittelt werden.
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(2) Die Verantwortung für die Übermittlung trägt die übermittelnde Polizeibehörde. Sie prüft die 
Zulässigkeit der Datenübermittlung. Erfolgt die Datenübermittlung auf Grund eines Ersuchens 
des Empfängers, hat dieser der übermittelnden Polizeibehörde die zur Prüfung erforderlichen 
Angaben zu machen. Bei Ersuchen von Polizeibehörden sowie anderen öffentlichen Stellen prüft 
die übermittelnde Polizeibehörde nur, ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben des Empfän-
gers liegt, es sei denn, im Einzelfall besteht Anlass zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des Ersu-
chens. Erfolgt die Datenübermittlung durch automatisierten Abruf, trägt die Verantwortung für 
die Rechtmäßigkeit des Abrufs der Empfänger.

(3) Sind mit personenbezogenen Daten, die übermittelt werden dürfen, weitere personenbezo-
gene Daten der betroffenen Person oder eines Dritten in Akten so verbunden, dass eine Tren-
nung nicht oder nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand möglich ist, so ist die Über-
mittlung auch dieser Daten zulässig, soweit nicht berechtigte Interessen der betroffenen Person 
oder eines Dritten an der Geheimhaltung offensichtlich überwiegen. Eine Verwendung dieser Da-
ten ist unzulässig. Dies ist dem Empfänger der übermittelten Daten mitzuteilen.

(4) § 54 Absatz 3 Satz 2 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt.

(5) Die Übermittlung unterbleibt, wenn unter Berücksichtigung der Art der Daten und ihrer Erhe-
bung die schutzwürdigen Interessen der betroffenen Person das Allgemeininteresse an der 
Übermittlung überwiegen oder besondere gesetzliche Verwendungsregelungen entgegenste-
hen. Die Verpflichtung zur Wahrung gesetzlicher Geheimhaltungspflichten oder besonderer Be-
rufs- oder Amtsgeheimnisse, die nicht auf gesetzlichen Vorschriften beruhen, bleibt unberührt.

(6) Eine Datenübermittlung nach den §§ 27 bis 29 unterbleibt darüber hinaus,

1. wenn hierdurch Sicherheitsinteressen des Bundes oder der Länder wesentlich beeinträchtigt 
würden,

2. wenn hierdurch der Erfolg laufender Ermittlungen oder Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
gefährdet würde,

3. soweit Grund zu der Annahme besteht, dass durch sie gegen den Zweck eines deutschen Ge-
setzes verstoßen würde oder

4. wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Übermittlung der Daten zu den in 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union enthaltenen Grundsätzen, insbesondere da-
durch, dass durch die Nutzung der übermittelten Daten im Empfängerstaat Verletzungen von 
elementaren rechtsstaatlichen Grundsätzen oder Menschenrechtsverletzungen drohen, in Wi-
derspruch stünde.

(7) Der Empfänger darf die übermittelten personenbezogenen Daten, soweit gesetzlich nichts 
anderes bestimmt ist, nur zu dem Zweck nutzen, zu dem sie ihm übermittelt worden sind. Eine 
Verarbeitung zu anderen Zwecken ist unter Beachtung des § 23 zulässig. Bei personenbezoge-
nen Daten, die aus Maßnahmen nach § 18 stammen, ist dies nur mit ausdrücklicher Zustimmung 
der übermittelnden Stelle zulässig. Ausländische öffentliche Stellen im Bereich der Europäischen 
Union und deren Mitgliedstaaten und Drittstaaten und internationale Organisationen sowie Per-

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 43 / 78



sonen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs sind bei der Datenübermittlung darauf 
hinzuweisen.

(8) Andere Rechtsvorschriften für die Datenübermittlung bleiben unberührt.

II. 
Datenübermittlung 

durch die Polizei

§ 27 
Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich

Fußnoten zu § 27 Datenübermittlung im innerstaatlichen Bereich

§ 9, § 15, Überschrift zum Zweiten Titel des Zweiten Unterabschnitts, § 24, § 26, § 27 und § 
30 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) Zwischen Polizeibehörden können personenbezogene Daten übermittelt werden, soweit dies 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben oder der des Empfängers erforderlich ist. Eine Übermittlung zu ei-
nem anderen Zweck als dem, zu dem die Daten erlangt oder gespeichert worden sind, ist für die 
nach § 11 erhobenen Daten nicht zulässig.

(2) Die Polizei kann an andere als die in Absatz 1 genannten Behörden und sonstige öffentliche 
Stellen personenbezogene Daten übermitteln, soweit dies

1. in anderen Rechtsvorschriften vorgesehen ist oder

2.

a) zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben,

b) zur Abwehr einer Gefahr durch die empfangende Stelle,

c) auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte zur Wahrnehmung einer sonstigen Gefahrenabwehr-
aufgabe durch die empfangende Stelle,

d) zur Verhütung oder Beseitigung erheblicher Nachteile für das Gemeinwohl oder

e) zur Verhütung oder Beseitigung einer schwer wiegenden Beeinträchtigung der Rechte einer 
Person

erforderlich ist.

(3) Die Polizei kann personenbezogene Daten an Personen oder Stellen außerhalb des öffentli-
chen Bereichs übermitteln, soweit dies
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1. gemäß Absatz 2 Nummer 2 Buchstabe a, b, d oder e erforderlich ist,

2. die oder der Auskunftsbegehrende ein rechtliches Interesse an der Kenntnis der zu übermit-
telnden Daten glaubhaft macht und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das Geheimhal-
tungsinteresse der betroffenen Person überwiegt oder

3. der oder die Auskunftsbegehrende ein berechtigtes Interesse geltend macht und offensicht-
lich ist, dass die Datenübermittlung im Interesse der betroffenen Person liegt und sie in Kenntnis 
der Sachlage ihre Einwilligung hierzu erteilen würde.

§ 28 
Datenübermittlung im Bereich der Europäischen Union und deren Mit-

gliedsstaaten
Fußnoten zu § 28 Datenübermittlung im Bereich der Europäischen Union und deren Mitglieds-
staaten

§ 22, § 28, § 29 und § 32 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) § 27 gilt entsprechend für die Übermittlung von personenbezogenen Daten an

1. Polizeibehörden,

2. öffentliche und nichtöffentliche Stellen in Mitgliedstaaten der Europäischen Union und

3. zwischen- und überstaatliche Stellen der Europäischen Union oder deren Mitgliedstaaten, die 
mit Aufgaben der Gefahrenabwehr sowie Verhütung von Straftaten und deren vorbeugende Be-
kämpfung befasst sind.

(2) Die Zulässigkeit der Übermittlung personenbezogener Daten durch die Polizei an eine Polizei-
behörde oder eine sonstige für die Verhütung von Straftaten oder deren vorbeugende Bekämp-
fung zuständige öffentliche Stelle eines Mitgliedstaates der Europäischen Union auf der Grundla-
ge besonderer völkerrechtlicher Vereinbarungen bleibt unberührt.

§ 29 
Datenübermittlung im internationalen Bereich

Fußnoten zu § 29 Datenübermittlung im internationalen Bereich

§ 22, § 28, § 29 und § 32 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.
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(1) Eine Übermittlung personenbezogener Daten an andere als die in § 28 Absatz 1 Nummer 2 
genannten Staaten (Drittländer) und andere als in § 28 Absatz 1 Nummer 3 genannte über- und 
zwischenstaatliche Stellen ist unter Beachtung der §§ 62 bis 65 des Datenschutzgesetzes Nord-
rhein-Westfalen zulässig, soweit dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben oder zur Abwehr einer 
erheblichen Gefahr durch die empfangende Stelle erforderlich ist. Entsprechendes gilt, wenn tat-
sächliche Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Straftaten von erheblicher Bedeutung begangen 
werden sollen und die Datenübermittlung zur Verhinderung dieser Straftaten erforderlich ist. § 
23 gilt auch bei der Datenübermittlung in Drittstaaten. § 28 Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) Bei Übermittlungen nach dieser Vorschrift hat die Polizei einen Nachweis zu führen, aus dem 
der Anlass, der Inhalt, die empfangende Stelle, der Tag der Übermittlung sowie die Aktenfund-
stelle hervorgehen. Er ist am Ende des Kalenderjahres, das dem Jahr seiner Erstellung folgt, zu 
löschen oder zu vernichten. Die Löschung oder Vernichtung unterbleibt, solange der Nachweis 
noch für eine bereits eingeleitete Datenschutzkontrolle nach § 33c erforderlich ist oder Grund zu 
der Annahme besteht, dass im Falle einer Löschung schutzwürdige Belange der betroffenen Per-
son beeinträchtigt würden.

III. 
Datenübermittlung an die Polizei

§ 30 
Datenübermittlung an die Polizei

Fußnoten zu § 30 Datenübermittlung an die Polizei

§ 9, § 15, Überschrift zum Zweiten Titel des Zweiten Unterabschnitts, § 24, § 26, § 27 und § 
30 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 
2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) Öffentliche Stellen können, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, von sich aus perso-
nenbezogene Daten an die Polizei übermitteln, wenn dies zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben 
erforderlich erscheint.

(2) Die Polizei kann an öffentliche Stellen Ersuchen auf Übermittlung von personenbezogenen 
Daten stellen, soweit die Voraussetzungen für eine Datenerhebung vorliegen. Die ersuchte öf-
fentliche Stelle prüft die Zulässigkeit der Datenübermittlung. Wenn gesetzlich nichts anderes be-
stimmt ist, prüft sie nur, ob das Ersuchen im Rahmen der Aufgaben der Polizei liegt, es sei denn, 
im Einzelfall besteht Anlass zur Prüfung der Rechtmäßigkeit des Ersuchens. Die Polizei hat die 
zur Prüfung erforderlichen Angaben zu machen. Die ersuchte öffentliche Stelle hat die Daten an 
die Polizei zu übermitteln, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

(3) Die Polizei kann an öffentliche Stellen sowie über- und zwischenstaatliche Stellen der Euro-
päischen Union und deren Mitgliedsstaaten sowie an Drittstaaten und andere als in § 28 Absatz 1 
Nummer 3 genannte über- und zwischenstaatliche Stellen Ersuchen auf Übermittlung von perso-
nenbezogenen Daten stellen, soweit die Voraussetzungen für eine Datenerhebung vorliegen und 
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gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Sollten zu diesem Zweck personenbezogene Daten an 
öffentliche Stellen eines Drittstaates übermittelt werden, gelten § 26 Absätze 5 und 6 sowie § 29.

IV. 
Rasterfahndung

§ 31 
Rasterfahndung

Fußnoten zu § 31 Rasterfahndung

§ 7, § 31, § 33 und § 37 zuletzt geändert und § 15b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019.

(1) Die Polizei kann von öffentlichen Stellen und Stellen außerhalb des öffentlichen Bereichs die 
Übermittlung von personenbezogenen Daten einer unbestimmten Anzahl von Personen, die be-
stimmte, auf Verursacher einer Gefahr im Sinne des § 4 vermutlich zutreffende Prüfungsmerk-
male erfüllen, zum Zwecke des maschinellen Abgleichs mit anderen Datenbeständen verlangen, 
soweit dies zur Abwehr einer Gefahr für den Bestand oder die Sicherheit des Bundes oder eines 
Landes oder für Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist (Rasterfahndung). Der Da-
tenabgleich soll den Ausschluss von Personen bezwecken; er kann auch der Ermittlung eines 
Verdachts gegen Personen als mögliche Verursacher einer Gefahr sowie der Feststellung gefah-
renverstärkender Eigenschaften dieser Personen dienen. Die Polizei kann zur Ergänzung unvoll-
ständig übermittelter Daten die erforderlichen Datenerhebungen auch bei anderen Stellen durch-
führen und die übermittelten Datenträger zur Ermöglichung des maschinellen Abgleichs tech-
nisch aufbereiten.

(2) Das Übermittlungsersuchen ist auf Namen, Anschrift, Tag und Ort der Geburt sowie andere 
für den Einzelfall benötigte Daten zu beschränken; es darf sich nicht auf personenbezogene Da-
ten erstrecken, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis unterliegen. Von Übermitt-
lungsersuchen nicht erfasste personenbezogene Daten dürfen übermittelt werden, wenn wegen 
erheblicher technischer Schwierigkeiten oder wegen eines unangemessenen Zeit- oder Kosten-
aufwandes eine Beschränkung auf die angeforderten Daten nicht möglich ist; diese Daten dürfen 
von der Polizei nicht genutzt werden.

(3) Ist der Zweck der Maßnahme erreicht oder zeigt sich, dass er nicht erreicht werden kann, 
sind die übermittelten und im Zusammenhang mit der Maßnahme zusätzlich angefallenen Daten 
auf den Datenträgern zu löschen und die Akten, soweit sie nicht für ein mit dem Sachverhalt zu-
sammenhängendes Verfahren erforderlich sind, zu vernichten. Über die getroffene Maßnahme 
ist eine Niederschrift anzufertigen. Diese Niederschrift ist gesondert aufzubewahren, durch 
technische und organisatorische Maßnahmen zu sichern und am Ende des Kalenderjahres, das 
dem Jahr der Löschung der Daten oder der Vernichtung der Akten nach Satz 1 folgt, zu vernich-
ten.
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(4) Die Maßnahme darf nur auf Antrag der Behördenleiterin oder des Behördenleiters durch den 
Richter angeordnet werden. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Polizeibehörde 
ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Fa-
miliensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

Vierter Titel 
Berichtigung, Löschung 
und Sperrung von Daten

§ 32 
Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Weiterverarbeitung von 

Daten
Fußnoten zu § 32 Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Weiterverarbeitung von Daten

§ 22, § 28, § 29 und § 32 neu gefasst durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 
(GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 29. Dezember 2018.

(1) Personenbezogene Daten sind nach Maßgabe des § 54 in Verbindung mit § 50 Absatz 3 bis 5 
des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen zu berichtigen, zu löschen oder in der Verarbei-
tung einzuschränken. Darüber hinaus sind personenbezogene Daten zu löschen und die dazuge-
hörigen Akten zu vernichten, wenn

1. dies durch dieses Gesetz bestimmt ist,

2. die Speicherung nicht zulässig ist oder

3. bei der zu bestimmten Terminen vorzunehmenden Prüfung oder aus Anlass einer Einzelfallbe-
arbeitung festgestellt wird, dass die Daten für die Erfüllung der Aufgaben der speichernden Stel-
le nicht mehr erforderlich sind.

In Bezug auf Nummer 3 sind die in diesem Zusammenhang in Dateien suchfähig gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu löschen sowie die zu der Person suchfähig angelegten Akten zu 
vernichten. Dies gilt auch, wenn der Verdacht einer Straftat gegen die Person entfallen ist. Eine 
nach Satz 2 Nummer 3 vorzunehmende Aktenvernichtung ist nur durchzuführen, wenn die ge-
samte Akte für die Aufgabenerfüllung nicht mehr erforderlich ist, es sei denn, dass die betroffe-
ne Person die Vernichtung von Teilen der Akte verlangt und die weitere Speicherung sie in unan-
gemessener Weise beeinträchtigt. Soweit hiernach eine Vernichtung nicht in Betracht kommt, 
sind die Daten in ihrer Verarbeitung einzuschränken und mit einem entsprechenden Vermerk zu 
versehen. Andere als die in den Sätzen 2 und 5 genannten Akten sind nach Ablauf der jeweiligen 
Aufbewahrungsfristen zu vernichten.

(2) Stellt die Polizei fest, dass personenbezogene Daten in Akten unrichtig sind, ist die gemäß § 
54 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen genannte Berichtigungspflicht da-
durch zu erfüllen, dass dies in der Akte vermerkt oder auf sonstige Weise festgehalten wird. Da-
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bei ist in geeigneter Weise kenntlich zu machen, zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund 
diese Daten unrichtig waren oder geworden sind. Bestreitet die betroffene Person die Richtigkeit 
sie betreffender personenbezogener Daten und lässt sich weder die Richtigkeit noch die Unrich-
tigkeit feststellen, sind die Daten entsprechend zu kennzeichnen, um eine Verarbeitungsein-
schränkung nach § 50 Absatz 1 Satz 3 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen zu er-
möglichen.

(3) Löschung und Vernichtung unterbleiben in den in § 50 Absatz 3 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen genannten Fällen. Darüber hinaus unterbleiben Löschung und Vernichtung, 
wenn

1. Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange der betroffenen Person beein-
trächtigt werden,

2. die Daten zur Behebung einer bestehenden Beweisnot unerlässlich sind oder

3. die Nutzung der Daten zu wissenschaftlichen Zwecken erforderlich ist; § 24a bleibt unberührt.

In diesen Fällen sind die Daten in ihrer Verarbeitung einzuschränken und mit einem entsprechen-
den Vermerk zu versehen. Sie dürfen nur zu den in Satz 1 genannten Zwecken oder sonst mit 
Einwilligung der betroffenen Person genutzt werden. Im Falle des Satzes 1 Nummer 3 gilt § 24a.

(4) Vor einer Löschung oder Vernichtung ist ein Anbieten für eine Übernahme durch das Landes-
archiv Nordrhein-Westfalen gemäß § 4 Absatz 1 des Archivgesetzes Nordrhein-Westfalen vom 
16. März 2010 (GV. NRW. S. 188), das zuletzt durch Gesetz vom 16. September 2014 (GV. NRW. 
S. 603) geändert worden ist, zu prüfen, soweit archivrechtliche Regelungen dies vorsehen.

Fünfter Titel 
Sicherung des Datenschutzes

§ 33 
Benachrichtigung bei verdeckten und eingriffsintensiven Maßnahmen

Fußnoten zu § 33 Benachrichtigung bei verdeckten und eingriffsintensiven Maßnahmen

§ 7, § 31, § 33 und § 37 zuletzt geändert und § 15b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019.

(1) Über eine Maßnahme gemäß § 16a Absatz 1, §§ 17 bis 21 und 31 sind zu benachrichtigen im 
Falle

1. des § 16a Absatz 1 und des § 17, die Zielperson und die erheblich mitbetroffenen Personen,

2. des § 18

a) die Person, gegen die sich die Maßnahme richtete,
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b) sonstige überwachte Personen oder

c) Personen, die die überwachte Wohnung zur Zeit der Durchführung der Maßnahme innehatten 
oder bewohnten,

3. der §§ 19 und 20,

a) die Zielperson,

b) die erheblich mitbetroffenen Personen,

c) die Personen, deren nicht allgemein zugängliche Wohnung durch die Vertrauensperson oder 
den verdeckten Ermittler betreten wurde,

4. des § 20a Absatz 1 Nummer 2 (Verkehrsdaten) die Beteiligten der betroffenen Telekommuni-
kation,

5. des § 20a Absatz 1 Nummer 3 (Nutzungsdaten) der Nutzer,

6. des § 20b die Zielperson,

7. des § 20c die Beteiligten der überwachten Telekommunikation,

8. des § 21 die Zielperson und die Personen, deren personenbezogene Daten gemeldet wurden; 
die Benachrichtigung umfasst auch die Tatsache der Löschung,

9. des § 31 die Personen, gegen die nach Abschluss der Rasterfahndung weitere Maßnahmen 
durchgeführt wurden.

(2) Die Benachrichtigung erfolgt, sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme, des 
Bestandes des Staates, von Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder Sachen von bedeuten-
dem Wert, deren Erhaltung im öffentlichen Interesse geboten ist, möglich ist. Im Falle des Absat-
zes 1 Nr. 3 erfolgt die Benachrichtigung erst, sobald dies auch ohne Gefährdung der Möglichkeit 
der weiteren Verwendung des Verdeckten Ermittlers oder der Vertrauensperson möglich ist. 
Wird wegen des zugrunde liegenden Sachverhaltes ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren ge-
führt, ist vor Benachrichtigung der in Absatz 1 genannten Personen die Zustimmung der zustän-
digen Strafverfolgungsbehörde einzuholen.

(3) Die Benachrichtigung nach Absatz 2 unterbleibt, soweit dies im überwiegenden Interesse ei-
ner betroffenen Person liegt. Zudem kann die Benachrichtigung der gemäß Absatz 1 Nummer 4 
und 7 genannten Personen, gegen die sich die Maßnahme nicht gerichtet hat, unterbleiben, 
wenn diese von der Maßnahme nur unerheblich betroffen sind und anzunehmen ist, dass sie 
kein Interesse an der Benachrichtigung haben. Nachforschungen zur Feststellung der Identität 
einer in Satz 2 bezeichneten Person sind nur vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichtigung 
der Eingriffsintensität der Maßnahme gegenüber dieser Person, des Aufwands für die Feststel-
lung ihrer Identität sowie der daraus für diese oder andere Personen folgenden Beeinträchtigun-
gen geboten ist. Das Unterbleiben und die Zurückstellung der Benachrichtigung sind zu doku-
mentieren.
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(4) Erfolgt eine Benachrichtigung gemäß Absatz 2 nicht binnen sechs Monaten nach Abschluss 
der Maßnahme, bedarf die weitere Zurückstellung der richterlichen Zustimmung. Die richterliche 
Entscheidung ist jeweils nach einem Jahr erneut einzuholen. Über die Zustimmung entscheidet 
das Gericht, das für die Anordnung der Maßnahme zuständig gewesen ist. Bedurfte die Maßnah-
me nicht der richterlichen Anordnung, ist für die Zustimmung das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
die Polizeibehörde ihren Sitz hat, zuständig. Nach zweimaliger Verlängerung ist die Zustimmung 
des für die Einlegung einer Beschwerde zuständigen Gerichts einzuholen. § 68 Absatz 4 des Ge-
setzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Ge-
richtsbarkeit findet keine Anwendung. Sind mehrere Maßnahmen in einem engen zeitlichen Zu-
sammenhang durchgeführt worden, beginnt die in Satz 1 genannte Frist mit der Beendigung der 
letzten Maßnahme.

(5) Werden personenbezogene Daten von Kindern, die ohne Kenntnis der Sorgeberechtigten er-
hoben worden sind, gespeichert, sind die Sorgeberechtigten durch die Polizei zu unterrichten, 
sobald dies ohne Gefährdung des Zwecks der Maßnahme erfolgen kann. Von der Unterrichtung 
kann abgesehen werden, solange zu besorgen ist, dass die Unterrichtung zu erheblichen Nach-
teilen für das Kind führt.

(6) Bei der Benachrichtigung gelten darüber hinaus die Vorgaben des § 48 Absatz 1 und Absatz 
3 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen. Außerdem ist auf die Möglichkeit nachträgli-
chen Rechtsschutzes hinzuweisen. Die Benachrichtigung hat in klarer und einfacher Sprache zu 
erfolgen.

§ 33a 
Benachrichtigung im Falle der Verletzung des Schutzes personenbezo-

gener Daten
Fußnoten zu § 33a Benachrichtigung im Falle der Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten

§ 22a, § 22b, § 24a, § 33a, § 33b, § 33c eingefügt und § 68 angefügt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 
29. Dezember 2018; § 33b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019; § 68 geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Hat eine Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich eine erhebliche 
Gefahr für Rechtsgüter betroffener Personen zur Folge, so hat die Polizei die betroffenen Perso-
nen unverzüglich zu benachrichtigen.

(2) Die Benachrichtigung nach Absatz 1 hat in klarer und einfacher Sprache die Art der Verlet-
zung und ergänzend zumindest folgende Informationen zu enthalten:
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1. den Namen und die Kontaktdaten des oder der Datenschutzbeauftragten oder einer sonstigen 
Anlaufstelle für weitere Informationen,

2. eine Beschreibung der wahrscheinlichen Folgen der Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten und

3. eine Beschreibung der von der Polizei ergriffenen oder vorgeschlagenen Maßnahmen zur Be-
handlung der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten und gegebenenfalls der Maß-
nahmen zur Abmilderung ihrer möglichen nachteiligen Auswirkungen.

(3) Eine Benachrichtigung gemäß Absatz 1 entfällt, wenn

1. die Polizei geeignete technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen getroffen hat 
und diese Vorkehrungen auf die von der Verletzung betroffenen personenbezogenen Daten an-
gewandt wurden. Dies gilt insbesondere für Vorkehrungen wie Verschlüsselungen, durch die die 
Daten für unbefugte Personen unzugänglich gemacht wurden,

2. die Polizei durch die im Anschluss an die Verletzung getroffenen Maßnahmen sichergestellt 
hat, dass aller Wahrscheinlichkeit nach keine erhebliche Gefahr mehr im Sinne des Absatz 1 be-
steht, oder

3. dies mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden wäre; in diesem Fall hat stattdessen 
durch die Polizei eine öffentliche Bekanntmachung oder ähnliche Maßnahme zu erfolgen, durch 
die die betroffenen Personen vergleichsweise wirksam informiert werden.

Die Gründe der Entscheidung sind zu dokumentieren.

(4) Die Polizei kann eine Benachrichtigung unter den in § 48 Absatz 2 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen genannten Voraussetzungen aufschieben, einschränken oder unterlassen, 
soweit nicht die Interessen der betroffenen Personen aufgrund der von der Verletzung ausge-
henden erheblichen Gefahr im Sinne des Absatz 1 überwiegen. Die Gründe der Entscheidung 
sind zu dokumentieren.

(5) Wenn der Verantwortliche die betroffene Person über eine Verletzung des Schutzes perso-
nenbezogener Daten nicht benachrichtigt hat, kann die oder der Landesbeauftragte für Daten-
schutz und Informationsfreiheit verlangen, dies nachzuholen oder verbindlich feststellen, dass 
bestimmte der in Absatz 3 genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Hierbei hat sie oder er die 
Wahrscheinlichkeit zu berücksichtigen, mit der die Verletzung des Schutzes personenbezogener 
Daten zu einer erheblichen Gefahr im Sinne des Absatzes 1 führt. § 59 des Datenschutzgesetzes 
Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt.

§ 33b 
Protokollierung bei verdeckten oder eingriffsintensiven Maßnahmen

Fußnoten zu § 33b Protokollierung bei verdeckten oder eingriffsintensiven Maßnahmen

§ 22a, § 22b, § 24a, § 33a, § 33b, § 33c eingefügt und § 68 angefügt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 52 / 78



29. Dezember 2018; § 33b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019; § 68 geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Bei einer Erhebung personenbezogener Daten gemäß § 16a Absatz 1, §§ 17 bis 21 und 31 sind 
zu protokollieren

1. das zur Datenerhebung eingesetzte Mittel,

2. der Zeitpunkt des Einsatzes,

3. die Angaben, die die Feststellung der erhobenen Daten ermöglichen und

4. die Organisationseinheit, die die Maßnahme durchführt.

(2) Zudem sind je nach Durchführung der konkreten Maßnahme die betroffenen Personen im 
Sinne des § 33 Absatz 1 Nummer 1 bis 9 zu dokumentieren.

(3) Nachforschungen zur Feststellung der Identität einer in § 33 Absatz 1 Nummer 4 und 7 be-
zeichneten Person sind nur vorzunehmen, wenn dies unter Berücksichtigung der Eingriffsinten-
sität der Maßnahme gegenüber dieser Person, des Aufwands für die Feststellung ihrer Identität 
sowie der daraus für diese oder andere Personen folgenden Beeinträchtigungen geboten ist. Die 
Zahl der Personen, deren Protokollierung unterblieben ist, ist im Protokoll anzugeben.

(4) Die Protokolldaten dürfen nur verwendet werden für Zwecke der Benachrichtigung nach § 33 
und um der betroffenen Person oder der oder dem Landesbeauftragten für Datenschutz und In-
formationsfreiheit die Prüfung zu ermöglichen, ob die Maßnahmen rechtmäßig durchgeführt 
worden sind. Sie sind bis zum Abschluss der Kontrolle nach § 33c aufzubewahren und sodann 
automatisiert zu löschen, es sei denn, dass sie für den in Satz 1 genannten Zweck noch erforder-
lich sind.

(5) § 55 des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen bleibt unberührt.

§ 33c 
Datenschutzkontrolle

Fußnoten zu § 33c Datenschutzkontrolle

§ 22a, § 22b, § 24a, § 33a, § 33b, § 33c eingefügt und § 68 angefügt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 
29. Dezember 2018; § 33b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019; § 68 geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.
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Die oder der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit führt unbeschadet ih-
rer oder seiner sonstigen Aufgaben und Kontrollen mindestens alle zwei Jahre zumindest stich-
probenartige Überprüfungen bezüglich der Datenverarbeitung bei nach § 33b zu protokollieren-
den Maßnahmen und von Übermittlungen an Drittstaaten gemäß des § 29 durch. Zu diesem 
Zwecke sind durch technische und organisatorische Maßnahmen in geeigneter auswertbarer 
Form die Protokollierungen gemäß § 29 und § 33b zur Verfügung zu stellen.

Dritter Unterabschnitt 
Platzverweisung, 

Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot 
zum Schutz vor häuslicher Gewalt

§ 34 
Platzverweisung

(1) Die Polizei kann zur Abwehr einer Gefahr eine Person vorübergehend von einem Ort verwei-
sen oder ihr vorübergehend das Betreten eines Ortes verbieten. Die Platzverweisung kann ferner 
gegen eine Person angeordnet werden, die den Einsatz der Feuerwehr oder von Hilfs- oder Ret-
tungsdiensten behindert.

(2) Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass eine Person in einem bestimmten örtlichen Be-
reich eine Straftat begehen oder zu ihrer Begehung beitragen wird, kann ihr für eine bestimmte 
Zeit verboten werden, diesen Bereich zu betreten oder sich dort aufzuhalten, es sei denn, sie hat 
dort ihre Wohnung oder nimmt dort berechtigte Interessen wahr. Örtlicher Bereich im Sinne des 
Satzes 1 ist ein Gemeindegebiet oder ein Gebietsteil innerhalb einer Gemeinde. Die Maßnahme 
ist zeitlich und örtlich auf den zur Verhütung der Straftat erforderlichen Umfang zu beschränken. 
Sie darf die Dauer von drei Monaten nicht überschreiten.

§ 34a 
Wohnungsverweisung und Rückkehrverbotzum Schutz vor häuslicher 

Gewalt
(1) Die Polizei kann eine Person zur Abwehr einer von ihr ausgehenden gegenwärtigen Gefahr 
für Leib, Leben oder Freiheit einer anderen Person aus einer Wohnung, in der die gefährdete 
Person wohnt, sowie aus deren unmittelbaren Umgebung verweisen und ihr die Rückkehr in die-
sen Bereich untersagen. Der räumliche Bereich, auf den sich Wohnungsverweisung und Rück-
kehrverbot beziehen, ist nach dem Erfordernis eines wirkungsvollen Schutzes der gefährdeten 
Person zu bestimmen und genau zu bezeichnen. In besonders begründeten Einzelfällen können 
die Maßnahmen nach Satz 1 auf Wohn- und Nebenräume beschränkt werden.

(2) Der Person, die die Gefahr verursacht und gegen die sich die polizeilichen Maßnahmen nach 
Absatz 1 richten (betroffene Person), ist Gelegenheit zu geben, dringend benötigte Gegenstände 
des persönlichen Bedarfs mitzunehmen.

(3) Die Polizei hat die betroffene Person aufzufordern, eine Anschrift oder eine zustellungsbe-
vollmächtigte Person zum Zweck von Zustellungen behördlicher oder gerichtlicher Entscheidun-
gen, die zur Abwehr einer Gefahr im Sinne des Absatzes 1 ergehen, zu benennen.
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(4) Die Polizei hat die gefährdete Person auf die Möglichkeit der Beantragung zivilrechtlichen 
Schutzes hinzuweisen, sie über Beratungsangebote zu informieren, ihr eine Inanspruchnahme 
geeigneter, für diese Aufgabe qualifizierter Beratungseinrichtungen nahe zu legen und anzubie-
ten, durch Weitergabe ihres Namens, ihrer Anschrift und ihrer Telefonnummer einen Kontakt 
durch die in der polizeilichen Einsatzdokumentation näher bezeichneten Beratungseinrichtung zu 
ermöglichen.

(5) Wohnungsverweisung und Rückkehrverbot enden außer in den Fällen des Satzes 2 mit Ab-
lauf des zehnten Tages nach ihrer Anordnung, soweit nicht die Polizei im Einzelfall ausnahms-
weise eine kürzere Geltungsdauer festlegt. Stellt die gefährdete Person während der Dauer der 
gemäß Satz 1 verfügten Maßnahmen einen Antrag auf zivilrechtlichen Schutz mit dem Ziel des 
Erlasses einer einstweiligen Anordnung, enden die Maßnahmen nach Absatz 1 mit dem Tag der 
gerichtlichen Entscheidung, spätestens jedoch mit Ablauf des zehnten Tages nach Ende der ge-
mäß Satz 1 verfügten Maßnahmen. Die §§ 48, 49 des Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben 
unberührt.

(6) Das Gericht hat der Polizei die Beantragung zivilrechtlichen Schutzes sowie den Tag der ge-
richtlichen Entscheidung unverzüglich mitzuteilen; die §§ 18 bis 22 des Einführungsgesetzes 
zum Gerichtsverfassungsgesetz bleiben unberührt. Die Polizei hat die gefährdete und die betrof-
fene Person unverzüglich über die Dauer der Maßnahmen nach Absatz 1 in Kenntnis zu setzen.

(7) Die Einhaltung eines Rückkehrverbotes ist mindestens einmal während seiner Geltung zu 
überprüfen.

§ 34b 
Aufenthaltsvorgabe und Kontaktverbot

Fußnoten zu § 34b Aufenthaltsvorgabe und Kontaktverbot

§ 12a, § 20c und §§ 34b bis 34d eingefügt durch Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 684, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 20. Dezember 2018; § 34b zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten 
am 31. Dezember 2019; § 20c und § 34c zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Die Polizei kann zur Verhütung von terroristischen Straftaten nach § 8 Absatz 4 einer Person 
untersagen, sich ohne Erlaubnis der Polizei von ihrem Wohn- oder Aufenthaltsort oder aus einem 
bestimmten Bereich zu entfernen oder sich an bestimmten Orten aufzuhalten (Aufenthaltsvorga-
be), wenn

1. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass die betroffene Person innerhalb eines 
übersehbaren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine terroristi-
sche Straftat nach § 8 Absatz 4 begehen wird oder
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2. das individuelle Verhalten der betroffenen Person die konkrete Wahrscheinlichkeit begründet, 
dass sie innerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine terroristische Straftat nach § 8 Absatz 4 
begehen wird.

Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 kann die Polizei zur Verhütung von Straftaten nach § 8 
Absatz 4 einer Person auch den Kontakt mit bestimmten Personen oder Personen einer be-
stimmten Gruppe untersagen (Kontaktverbot). Die Befugnisse nach Satz 1 und 2 stehen der Poli-
zei auch zur Abwehr einer Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder für den Be-
stand oder die Sicherheit des Bundes oder des Landes zu.

(2) Maßnahmen nach Absatz 1 werden auf Antrag der Behördenleitung oder deren Vertretung 
durch das Amtsgericht angeordnet, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz hat. Für das 
Verfahren gelten die Vorschriften des 7. Buches des Gesetzes über das Verfahren in Familiensa-
chen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Bei Gefahr im 
Verzug kann die Anordnung durch die zuständige Behördenleiterin oder den Behördenleiter oder 
deren Vertretung getroffen werden. ln diesem Fall ist die gerichtliche Entscheidung unverzüglich 
nachzuholen. Soweit die Anordnung nicht binnen drei Tagen durch das Gericht bestätigt wird, 
tritt sie außer Kraft.

(3) Im Antrag sind anzugeben

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift,

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, einschließlich

a) im Fall des Aufenthaltsgebots nach Absatz 1 Satz 1 Alternative 1 einer Bezeichnung der Orte, 
von denen sich die Person ohne Erlaubnis der zuständigen Polizeibehörde nicht entfernen oder 
im Fall des Aufenthaltsverbots nach Absatz 1 Satz 1 Alternative 2, an denen sich die Person ohne 
Erlaubnis der zuständigen Polizeibehörde nicht aufhalten darf,

b) im Fall des Kontaktverbots nach Absatz 1 Satz 2 der Personen oder Gruppe, mit denen oder 
mit welcher der betroffenen Person der Kontakt untersagt ist, soweit möglich, mit Name und An-
schrift,

3. der Sachverhalt und

4 eine Begründung.

(4) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift,

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme, einschließlich

a) im Fall der Aufenthaltsanordnung nach Absatz 1 Satz 1 einer Bezeichnung der Orte, von denen 
sich die Person ohne Erlaubnis der zuständigen Polizeibehörde nicht entfernen oder an denen 
sich die Person ohne Erlaubnis der zuständigen Polizeibehörde nicht aufhalten darf,
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b) im Fall des Kontaktverbots nach Absatz 1 Satz 2 der Personen oder Gruppe, mit denen oder 
mit welcher der betroffenen Person der Kontakt untersagt ist, soweit möglich, mit Name und An-
schrift und

3. die wesentlichen Gründe.

(5) Aufenthaltsanordnungen sowie Kontaktverbote sind auf den zur Abwehr der Gefahr jeweils 
erforderlichen Umfang zu beschränken. Sie sind auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine 
Verlängerung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist möglich, soweit ihre Voraussetzungen 
fortbestehen. Liegen die Voraussetzungen nicht mehr vor, ist die Maßnahme unverzüglich zu 
beenden.

§ 34c 
Elektronische Aufenthaltsüberwachung

Fußnoten zu § 34c Elektronische Aufenthaltsüberwachung

§ 12a, § 20c und §§ 34b bis 34d eingefügt durch Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 684, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 20. Dezember 2018; § 34b zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten 
am 31. Dezember 2019; § 20c und § 34c zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Die Polizei kann zur Verhütung von terroristischen Straftaten nach § 8 Absatz 4 eine Person 
verpflichten ein technisches Mittel, mit dem der Aufenthaltsort dieser Person elektronisch über-
wacht werden kann, ständig im betriebsbereiten Zustand am Körper zu tragen, die Anlegung und 
Wartung des technischen Mittels zu dulden und seine Funktionsfähigkeit nicht zu beeinträchti-
gen, wenn

1. bestimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass diese Person innerhalb eines überseh-
baren Zeitraums auf eine zumindest ihrer Art nach konkretisierte Weise eine Straftat nach § 8 
Absatz 4 begehen wird oder

2. deren individuelles Verhalten eine konkrete Wahrscheinlichkeit dafür begründet, dass sie in-
nerhalb eines übersehbaren Zeitraums eine Straftat nach § 8 Absatz 4 begehen wird,

um diese Person durch die Überwachung und die Datenverwendung von der Begehung dieser 
Straftat abzuhalten.

(2) Die Befugnis gemäß Absatz 1 steht der Polizei auch zu, wenn

1. dies zur Abwehr einer Gefahr für die sexuelle Selbstbestimmung nach §§ 174 bis 178, 182 des 
Strafgesetzbuchs unerlässlich ist oder

2. die Person, der gegenüber die Anordnung nach Absatz 1 getroffen werden soll, nach polizeili-
chen Erkenntnissen bereits eine Straftat nach § 238 des Strafgesetzbuchs begangen hat und be-
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stimmte Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie weitere Straftaten nach § 238 des Straf-
gesetzbuchs begehen wird.

Die Befugnis gemäß Absatz 1 steht der Polizei ferner zu, wenn Maßnahmen nach § 34a getroffen 
wurden und eine Überwachung der Befolgung dieser Maßnahmen auf andere Weise nicht mög-
lich oder wesentlich erschwert ist.

(3) Die Polizei verarbeitet mit Hilfe der von der verantwortlichen Person mitgeführten techni-
schen Mittel automatisiert Daten über deren Aufenthaltsort sowie über etwaige Beeinträchtigun-
gen der Datenerhebung. Soweit es technisch möglich ist, ist sicherzustellen, dass innerhalb der 
Wohnung der betroffenen Person keine über den Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehenden 
Aufenthaltsdaten erhoben werden. Werden innerhalb der Wohnung der betroffenen Person über 
den Umstand ihrer Anwesenheit hinausgehende Aufenthaltsdaten erhoben, dürfen diese nicht 
verwendet werden. Entsprechendes gilt, soweit durch die Datenerhebung nach Satz 1 der Kern-
bereich privater Lebensgestaltung betroffen ist. Daten nach Satz 3 und 4 sind unverzüglich nach 
ihrer Kenntnisnahme zu löschen. Die Tatsache ihrer Kenntnisnahme und Löschung ist zu doku-
mentieren. Die Dokumentation darf ausschließlich für Zwecke der Datenschutzkontrolle verwen-
det werden. Sie ist frühestens nach Abschluss der Datenschutzkontrolle und spätestens nach 
vierundzwanzig Monaten zu löschen. Die Daten dürfen ohne Einwilligung der betroffenen Person 
nur verarbeitet werden, soweit dies erforderlich ist für die folgenden Zwecke:

1. zur Verhütung oder zur Verfolgung von Straftaten von erheblicher Bedeutung,

2. zur Feststellung von Verstößen gegen Aufenthaltsvorgaben und Kontaktverbote nach § 34b,

3. zur Verfolgung einer Straftat gemäß § 34d,

4. zur Abwehr einer erheblichen gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Per-
son oder

5. zur Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des technischen Mittels.

Zur Einhaltung der Zweckbestimmung nach Satz 9 hat die Verarbeitung der Daten automatisiert 
zu erfolgen. Zudem sind die Daten gegen unbefugte Kenntnisnahme und Verarbeitung beson-
ders zu sichern.

(4) Die in Absatz 3 Satz 1 genannten Daten sind spätestens zwei Monate nach Beendigung der 
Maßnahme zu löschen, soweit sie nicht für die in Absatz 3 Satz 9 genannten Zwecke verwendet 
werden.

(5) Jeder Abruf der Daten ist unter Beachtung des § 55 des Datenschutzgesetzes Nordrhein- 
Westfalen zu protokollieren. Die Protokolldaten sind spätestens nach vierundzwanzig Monaten 
zu löschen.

(6) Maßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 werden auf Antrag der Behördenleitung oder deren 
Vertretung durch das Amtsgericht angeordnet, in dessen Bezirk die Polizeibehörde ihren Sitz 
hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des 7. Buches des Gesetzes über das Verfahren in 
Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Bei 
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Gefahr im Verzug kann die Anordnung durch die zuständige Behördenleitung oder deren Vertre-
tung getroffen werden. In diesem Fall ist die gerichtliche Entscheidung unverzüglich nachzuho-
len. Soweit die Anordnung nicht binnen drei Tagen durch das Gericht bestätigt wird, tritt sie au-
ßer Kraft. In dem Antrag sind anzugeben:

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift,

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme,

3. die Angabe, ob gegenüber der Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, eine Aufent-
haltsanordnung oder ein Kontaktverbot besteht,

4. der Sachverhalt und

5. eine Begründung.

(7) Die Anordnung ergeht schriftlich. In ihr sind anzugeben:

1. die Person, gegen die sich die Maßnahme richtet, mit Name und Anschrift,

2. Art, Umfang und Dauer der Maßnahme und

3. die wesentlichen Gründe.

(8) Die Anordnung ist sofort vollziehbar und auf höchstens drei Monate zu befristen. Eine Verlän-
gerung um jeweils nicht mehr als drei Monate ist möglich, soweit die Anordnungsvoraussetzun-
gen fortbestehen. Liegen die Voraussetzungen der Anordnung nicht mehr vor, ist die Maßnahme 
unverzüglich zu beenden.

(9) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jährlich über die nach den Absätzen 1 und 2 
erfolgten Maßnahmen.

(10) Die Landesregierung überprüft die Wirksamkeit der Vorschrift bis zum 31. Dezember 2027 
und berichtet dem Landtag über das Ergebnis der Evaluierung. § 34c tritt am 31. Dezember 2028 
außer Kraft.

§ 34d 
Strafvorschrift

Fußnoten zu § 34d Strafvorschrift

§ 12a, § 20c und §§ 34b bis 34d eingefügt durch Gesetz vom 13. Dezember 2018 (GV. NRW. 
S. 684, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 20. Dezember 2018; § 34b zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten 
am 31. Dezember 2019; § 20c und § 34c zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.
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(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1. einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung nach § 34b Absatz 2 Satz 1 oder einer vollzieh-
baren Anordnung nach § 34b Absatz 2 Satz 3 zuwiderhandelt und dadurch den Zweck der An-
ordnung gefährdet oder

2. einer vollstreckbaren gerichtlichen Anordnung nach § 34c Absatz 6 Satz 1 oder einer vollzieh-
baren Anordnung nach § 34c Absatz 6 Satz 2 zuwiderhandelt und dadurch die kontinuierliche 
Feststellung seines Aufenthaltsortes durch die Polizei verhindert.

(2) Die Tat wird nur auf Antrag der Polizeibehörde verfolgt, welche die Maßnahme angeordnet 
oder beantragt hat.

Vierter Unterabschnitt 
Gewahrsam

§ 35 
Gewahrsam

Fußnoten zu § 35 Gewahrsam

§ 8 und § 58 zuletzt geändert sowie § 35 und § 38 geändert durch Gesetz vom 13. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S. 684, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 20. Dezember 2018.

(1) Die Polizei kann eine Person in Gewahrsam nehmen, wenn

1. das zum Schutz der Person gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist, insbeson-
dere weil die Person sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zu-
stand oder sonst in hilfloser Lage befindet,

2. das unerlässlich ist, um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung einer 
Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit von erheblicher Bedeutung für die Allgemeinheit zu ver-
hindern,

3. das unerlässlich ist, um eine Platzverweisung nach § 34 durchzusetzen,

4. das unerlässlich ist, um eine Wohnungsverweisung oder ein Rückkehrverbot nach § 34a 
durchzusetzen,

5. das unerlässlich ist, um private Rechte zu schützen, und eine Festnahme und Vorführung der 
Person nach den §§ 229, 230 Abs. 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches zulässig ist,

6. das unerlässlich ist, um eine Aufenthaltsanordnung oder ein Kontaktverbot nach § 34b oder 
die Anordnung einer elektronischen Aufenthaltsüberwachung nach § 34c durchzusetzen.
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(2) Die Polizei kann Minderjährige, die sich der Obhut der Sorgeberechtigten entzogen haben, in 
Gewahrsam nehmen, um sie den Sorgeberechtigten oder dem Jugendamt zuzuführen.

(3) Die Polizei kann eine Person, die aus dem Vollzug von Untersuchungshaft, Freiheitsstrafen 
oder freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung entwichen ist oder sich 
sonst ohne Erlaubnis außerhalb der Justizvollzugsanstalt aufhält, in Gewahrsam nehmen und in 
die Anstalt zurückbringen.

§ 36 
Richterliche Entscheidung

Fußnoten zu § 36 Richterliche Entscheidung

§ 36 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2013 (GV. NRW. S. 375), in 
Kraft getreten am 1. Juli 2013.

(1) Wird eine Person auf Grund von § 10 Abs. 3, § 12 Abs. 2 Satz 3 oder § 35 festgehalten, hat die 
Polizei unverzüglich eine richterliche Entscheidung über Zulässigkeit und Fortdauer der Frei-
heitsentziehung herbeizuführen. Der Herbeiführung der richterlichen Entscheidung bedarf es 
nicht, wenn anzunehmen ist, dass die Entscheidung des Richters erst nach Wegfall des Grundes 
der polizeilichen Maßnahmen ergehen würde.

(2) Für die Entscheidung nach Absatz 1 ist das Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk die Frei-
heitsentziehung herbeigeführt wurde. Das Verfahren richtet sich nach den Vorschriften des 7. 
Buches (Verfahren in Freiheitsentziehungssachen) des Gesetzes über das Verfahren in Familien-
sachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

§ 37 
Behandlung festgehaltener Personen

Fußnoten zu § 37 Behandlung festgehaltener Personen

§ 7, § 31, § 33 und § 37 zuletzt geändert und § 15b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019.

(1) Wird eine Person auf Grund von § 10 Abs. 3, § 12 Abs. 2 Satz 3 oder § 35 festgehalten, ist ihr 
unverzüglich der Grund bekannt zu geben.

(2) Der festgehaltenen Person ist unverzüglich Gelegenheit zu geben, einen Angehörigen oder 
eine Person ihres Vertrauens zu benachrichtigen, soweit dadurch der Zweck der Freiheitsentzie-
hung nicht gefährdet wird. Unberührt bleibt die Benachrichtigungspflicht bei einer richterlichen 
Freiheitsentziehung. Die Polizei soll die Benachrichtigung übernehmen, wenn die festgehaltene 
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Person nicht in der Lage ist, von dem Recht nach Satz 1 Gebrauch zu machen und die Benach-
richtigung ihrem mutmaßlichen Willen nicht widerspricht. Ist die festgehaltene Person minderjäh-
rig oder ist für sie zur Besorgung aller ihrer Angelegenheiten ein Betreuer bestellt, so ist in jedem 
Falle unverzüglich derjenige zu benachrichtigen, dem die Sorge für die Person obliegt. Dies gilt 
auch, wenn der Aufgabenkreis des Betreuers die in § 1896 Abs. 4 und § 1905 des Bürgerlichen 
Gesetzbuchs bezeichneten Angelegenheiten nicht erfasst.

(3) Die festgehaltene Person soll gesondert, insbesondere ohne ihre Einwilligung nicht in dem-
selben Raum mit Straf- oder Untersuchungsgefangenen untergebracht werden. Männer und 
Frauen sind getrennt unterzubringen. Der festgehaltenen Person dürfen nur solche Beschrän-
kungen auferlegt werden, die der Zweck der Freiheitsentziehung oder die Ordnung im Gewahr-
sam erfordert. Im Ausnahmefall, wenn dies zum Schutz der Person erforderlich ist, kann die fest-
gehaltene Person mittels Bild- und Tonübertragung offen beobachtet werden. Zur Wahrung der 
Intimsphäre kann der Toilettenbereich durch geeignete Sichtschutzwände abgegrenzt werden.

(4) Aufgaben im Polizeigewahrsam können zur Unterstützung der Polizeivollzugsbeamtinnen 
und Polizeivollzugsbeamten auch durch Bedienstete der Polizei, die nicht Polizeivollzugsbeam-
tinnen oder Polizeivollzugsbeamte sind, wahrgenommen werden. Das Innenministerium wird er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung den Umfang der diesen Bediensteten zustehenden polizeili-
chen Befugnisse zu bestimmen sowie weitere Regelungen für den Vollzug der Freiheitsentzie-
hung im Polizeigewahrsam zu treffen.

(5) Ein Vollzug der Freiheitsentziehung in Einrichtungen des Justizvollzugs findet nicht statt. Die 
Vorschriften über die Amtshilfe nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land Nordrhein- 
Westfalen bleiben unberührt.

§ 37a Fixierungfestgehaltener Personen 
Fußnoten zu § 37a Fixierungfestgehaltener Personen

§ 37a eingefügt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 995), in 
Kraft getreten am 31. Dezember 2019.

Für die Fesselung (§ 62) sämtlicher Gliedmaßen an die in polizeilichen Gewahrsamseinrichtun-
gen dafür vorgesehenen Fixierungsstellen (Fixierung), die absehbar von nicht nur kurzfristiger 
Dauer ist, gelten § 69 Absatz 7 und § 70 Absatz 4 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfa-
len vom 13. Januar 2015 (GV. NRW. S. 76), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Juli 
2019 (GV. NRW. S. 339) geändert worden ist, entsprechend. Eine Fixierung nach Satz 1 bedarf 
der vorherigen ärztlichen Stellungnahme und richterlichen Anordnung. Bei Gefahr im Verzug darf 
die in der Gewahrsamseinrichtung Aufsicht führende Polizeivollzugsbeamtin oder der Aufsicht 
führende Polizeivollzugsbeamte die Anordnung vorläufig treffen. Die richterliche Entscheidung 
und ärztliche Stellungnahme sind unverzüglich nachzuholen; im Übrigen gilt § 70 Absatz 5 Satz 4 
und 5 des Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechend. Für die Anordnung ist das 
Amtsgericht zuständig, in dessen Bezirk sich die Gewahrsamseinrichtung befindet. Das Verfah-
ren richtet sich nach den Vorschriften des 7. Buches (Verfahren in Freiheitsentziehungssachen) 
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des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit. Bei Fixierungen nach Satz 1 ist stets eine durchgängige persönliche Beobach-
tung zu gewährleisten.

§ 38 
Dauer der Freiheitsentziehung

Fußnoten zu § 38 Dauer der Freiheitsentziehung

§ 8 und § 58 zuletzt geändert sowie § 35 und § 38 geändert durch Gesetz vom 13. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S. 684, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 20. Dezember 2018.

(1) Die festgehaltene Person ist zu entlassen,

1. sobald der Grund für die Maßnahme der Polizei weggefallen ist,

2. wenn die Fortdauer der Freiheitsentziehung durch richterliche Entscheidung für unzulässig er-
klärt wird,

3. in jedem Falle spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen, wenn nicht vorher die 
Fortdauer der Freiheitsentziehung auf Grund dieses oder eines anderen Gesetzes durch richterli-
che Entscheidung angeordnet ist.

(2) Durch die in Absatz 1 Nummer 3 vorgesehene richterliche Entscheidung kann in folgenden 
Fällen eine abweichende Frist des polizeilichen Gewahrsams bestimmt werden:

1. gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 2 bis zu 14 Tagen, wenn es sich um eine Straftat nach § 12 Ab-
satz 1 StGB (Verbrechen) handelt. Durch weitere richterliche Entscheidung ist eine einmalige 
Verlängerung um bis zu 14 Tage zulässig,

2. gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 3, wenn eine Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person 
besteht, bis zum Ablauf der nach § 34 angeordneten Maßnahme, maximal jedoch bis zu sieben 
Tagen,

3. gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 4 bis zum Ablauf der nach § 34a Absatz 5 angeordneten Maß-
nahme, maximal jedoch bis zu zehn Tagen,

4. gemäß § 35 Absatz 1 Nummer 6 bis zu sieben Tagen,

5. zum Zwecke der Feststellung der Identität bis zu insgesamt zwölf Stunden, wenn nicht vorher 
die Fortdauer der Freiheitsentziehung auf Grund dieses oder eines anderen Gesetzes durch rich-
terliche Entscheidung angeordnet wurde. Sofern Tatsachen die Annahme begründen, dass die 
Identitätsfeststellung innerhalb der Frist nach Satz 1 vorsätzlich verhindert worden ist, genügt es, 
wenn die richterliche Entscheidung über die Fortdauer des Gewahrsams zum Zwecke der Identi-
tätsfeststellung spätestens bis zum Ende des Tages nach dem Ergreifen herbeigeführt wird. In 
diesem Fall darf die Freiheitsentziehung die in Nummer 2 genannte Frist nicht überschreiten.
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(3) Nach Vollzug der in Absatz 1 Nummer 3 getroffenen richterlichen Entscheidung ist der in Ge-
wahrsam genommenen Person ein anwaltlicher Beistand zu gewähren.

Fünfter Unterabschnitt 
Durchsuchung

Erster Titel 
Durchsuchung von Personen

§ 39 
Durchsuchung von Personen

(1) Die Polizei kann außer in den Fällen des § 12 Abs. 2 Satz 4 eine Person durchsuchen, wenn

1. sie nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten werden kann,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Sachen mit sich führt, die sichergestellt wer-
den dürfen,

3. sie sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand oder sonst 
in hilfloser Lage befindet,

4. sie sich an einem der in § 12 Abs. 1 Nr. 2 genannten Orte aufhält,

5. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 3 oder in dessen unmittelbarer Nähe auf-
hält und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an Objekten dieser Art Straftaten 
begangen werden sollen, durch die Personen oder diese Objekte gefährdet sind.

(2) Die Polizei kann eine Person, deren Identität nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvor-
schriften festgestellt werden soll, nach Waffen, anderen gefährlichen Werkzeugen und Explosiv-
mitteln durchsuchen, wenn das nach den Umständen zum Schutz des Polizeivollzugsbeamten 
oder eines Dritten gegen eine Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist. Dasselbe gilt, wenn ei-
ne Person nach anderen Rechtsvorschriften vorgeführt oder zur Durchführung einer Maßnahme 
an einen anderen Ort gebracht werden soll.

(3) Personen dürfen nur von Personen gleichen Geschlechts oder Ärzten durchsucht werden; 
das gilt nicht, wenn die sofortige Durchsuchung zum Schutz gegen eine Gefahr für Leib oder Le-
ben erforderlich ist.

Zweiter Titel 
Durchsuchung von Sachen

§ 40 
Durchsuchung von Sachen

(1) Die Polizei kann außer in den Fällen des § 12 Abs. 2 Satz 4 eine Sache durchsuchen, wenn

1. sie von einer Person mitgeführt wird, die nach § 39 durchsucht werden darf,

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 64 / 78



2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person befindet, die

a) in Gewahrsam genommen werden darf,

b) widerrechtlich festgehalten wird oder

c) hilflos ist,

3. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine andere Sache befindet, die sicher-
gestellt werden darf,

4. sie sich an einem der in § 12 Abs. 1 Nr. 2 genannten Orte befindet,

5. sie sich in einem Objekt im Sinne des § 12 Abs. 1 Nr. 3 oder in dessen unmittelbarer Nähe be-
findet und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass in oder an Objekten dieser Art Straftaten 
begangen werden sollen, durch die Personen oder diese Objekte gefährdet sind,

6. es sich um ein Land-, Wasser- oder Luftfahrzeug handelt, in dem sich eine Person befindet, 
deren Identität nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 festgestellt werden darf; die Durchsuchung kann sich auch 
auf die in dem Fahrzeug enthaltenen Sachen erstrecken.

(2) Bei der Durchsuchung von Sachen hat der Inhaber der tatsächlichen Gewalt das Recht, an-
wesend zu sein. Ist er abwesend, so sollen sein Vertreter oder ein anderer Zeuge hinzugezogen 
werden. Dem Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist auf Verlangen eine Bescheinigung über die 
Durchsuchung und ihren Grund zu erteilen.

Dritter Titel 
Betreten und Durchsuchung 

von Wohnungen

§ 41 
Betreten und Durchsuchung von Wohnungen

(1) Die Polizei kann eine Wohnung ohne Einwilligung des Inhabers betreten und durchsuchen, 
wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Person befindet, die nach § 10 Abs. 
3 vorgeführt oder nach § 35 in Gewahrsam genommen werden darf,

2. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sich in ihr eine Sache befindet, die nach § 43 Nr. 1 
sichergestellt werden darf,

3. von der Wohnung Immissionen ausgehen, die nach Art, Ausmaß oder Dauer zu einer erhebli-
chen Belästigung der Nachbarschaft führen,

4. das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person oder 
für Sachen von bedeutendem Wert erforderlich ist.
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Die Wohnung umfasst die Wohn- und Nebenräume, Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume so-
wie anderes befriedetes Besitztum.

(2) Während der Nachtzeit (§ 104 Abs. 3 der Strafprozessordnung) ist das Betreten und Durch-
suchen einer Wohnung nur in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nrn. 3 und 4 zulässig.

(3) Wohnungen können jedoch zur Abwehr dringender Gefahren jederzeit betreten werden, 
wenn

1. Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass

a) dort Personen Straftaten von erheblicher Bedeutung verabreden, vorbereiten oder verüben,

b) sich dort Personen treffen, die gegen aufenthaltsrechtliche Strafvorschriften verstoßen,

c) sich dort gesuchte Straftäter verbergen,

2. sie der Prostitution dienen.

(4) Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume sowie andere Räume und Grundstücke, die der Öf-
fentlichkeit zugänglich sind oder zugänglich waren und den Anwesenden zum weiteren Aufent-
halt zur Verfügung stehen, können zum Zwecke der Gefahrenabwehr (§ 1 Abs. 1) während der 
Arbeits-, Geschäfts- oder Aufenthaltszeit betreten werden.

§ 42 
Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen

Fußnoten zu § 42 Verfahren bei der Durchsuchung von Wohnungen

§ 1, § 42, § 63 und § 66 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2010 (GV. 
NRW. S. 132), in Kraft getreten am 24. Februar 2010.

(1) Durchsuchungen dürfen außer bei Gefahr im Verzug nur durch den Richter angeordnet wer-
den. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Wohnung liegt. Für das Verfahren gel-
ten die Vorschriften des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend.

(2) Bei der Durchsuchung einer Wohnung hat der Wohnungsinhaber das Recht, anwesend zu 
sein. Ist er abwesend, so ist, wenn möglich, sein Vertreter oder ein erwachsener Angehöriger, 
Hausgenosse oder Nachbar zuzuziehen.

(3) Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist der Grund der Durchsuchung unverzüglich 
bekannt zu geben, soweit dadurch der Zweck der Maßnahmen nicht gefährdet wird.

(4) Über die Durchsuchung ist eine Niederschrift zu fertigen. Sie muss die verantwortliche 
Dienststelle, Grund, Zeit und Ort der Durchsuchung und das Ergebnis der Durchsuchung enthal-
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ten. Die Niederschrift ist von einem durchsuchenden Beamten und dem Wohnungsinhaber oder 
der zugezogenen Person zu unterzeichnen. Wird die Unterschrift verweigert, so ist hierüber ein 
Vermerk aufzunehmen. Dem Wohnungsinhaber oder seinem Vertreter ist auf Verlangen eine Ab-
schrift der Niederschrift auszuhändigen.

(5) Ist die Anfertigung der Niederschrift oder die Aushändigung einer Abschrift nach den beson-
deren Umständen des Falles nicht möglich oder würde sie den Zweck der Durchsuchung gefähr-
den, so sind der betroffenen Person lediglich die Durchsuchung unter Angabe der verantwortli-
chen Dienststelle sowie Zeit und Ort der Durchsuchung schriftlich zu bestätigen.

(6) § 14 Abs. 3 gilt entsprechend.

Sechster Unterabschnitt 
Sicherstellung und Verwahrung

§ 43 
Sicherstellung

Die Polizei kann eine Sache sicherstellen,

1. um eine gegenwärtige Gefahr abzuwehren,

2. um den Eigentümer oder den rechtmäßigen Inhaber der tatsächlichen Gewalt vor Verlust oder 
Beschädigung einer Sache zu schützen,

3. wenn sie von einer Person mitgeführt wird, die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvor-
schriften festgehalten wird, und die Sache verwendet werden kann, um

a) sich zu töten oder zu verletzen,

b) Leben oder Gesundheit anderer zu schädigen,

c) fremde Sachen zu beschädigen oder

d) die Flucht zu ermöglichen oder zu erleichtern.

§ 44 
Verwahrung

(1) Sichergestellte Sachen sind in Verwahrung zu nehmen. Lässt die Beschaffenheit der Sachen 
das nicht zu oder erscheint die Verwahrung bei der Polizei unzweckmäßig, sind die Sachen auf 
andere geeignete Weise aufzubewahren oder zu sichern. In diesem Falle kann die Verwahrung 
auch einem Dritten übertragen werden.

(2) Der betroffenen Person ist eine Bescheinigung auszustellen, die den Grund der Sicherstel-
lung erkennen lässt und die sichergestellten Sachen bezeichnet. Kann nach den Umständen des 
Falles eine Bescheinigung nicht ausgestellt werden, so ist über die Sicherstellung eine Nieder-
schrift aufzunehmen, die auch erkennen lässt, warum eine Bescheinigung nicht ausgestellt wor-
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den ist. Der Eigentümer oder der rechtmäßige Inhaber der tatsächlichen Gewalt ist unverzüglich 
zu unterrichten.

(3) Wird eine sichergestellte Sache verwahrt, so hat die Polizei nach Möglichkeit Wertminderun-
gen vorzubeugen. Das gilt nicht, wenn die Sache durch den Dritten auf Verlangen einer berech-
tigten Person verwahrt wird.

(4) Die verwahrten Sachen sind zu verzeichnen und so zu kennzeichnen, dass Verwechselungen 
vermieden werden.

§ 45 
Verwertung, Vernichtung

(1) Die Verwertung einer sichergestellten Sache ist zulässig, wenn

1. ihr Verderb oder eine wesentliche Wertminderung droht,

2. ihre Verwahrung, Pflege oder Erhaltung mit unverhältnismäßig hohen Kosten oder Schwierig-
keiten verbunden ist,

3. sie infolge ihrer Beschaffenheit nicht so verwahrt werden kann, dass weitere Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit ausgeschlossen sind,

4. sie nach einer Frist von einem Jahr nicht an eine berechtigte Person herausgegeben werden 
kann, ohne dass die Voraussetzungen der Sicherstellung erneut eintreten würden,

5. die berechtigte Person sie nicht innerhalb einer ausreichend bemessenen Frist abholt, obwohl 
ihr eine Mitteilung über die Frist mit dem Hinweis zugestellt worden ist, dass die Sache verwertet 
wird, wenn sie nicht innerhalb der Frist abgeholt wird.

(2) Die betroffene Person, der Eigentümer und andere Personen, denen ein Recht an der Sache 
zusteht, sollen vor der Verwertung gehört werden. Die Anordnung der Verwertung ist ihnen be-
kannt zu geben. Zeit und Ort der Verwertung sind ihnen mitzuteilen, soweit die Umstände und 
der Zweck der Maßnahme es erlauben.

(3) Die Sache wird durch öffentliche Versteigerung verwertet; § 979 Abs. 1 des Bürgerlichen Ge-
setzbuches gilt entsprechend. Bleibt die Versteigerung erfolglos, erscheint sie von vornherein 
aussichtslos oder würden die Kosten der Versteigerung voraussichtlich den zu erwartenden Er-
lös übersteigen, so kann die Sache freihändig verkauft werden. Der Erlös tritt an die Stelle der 
verwerteten Sache. Lässt sich innerhalb angemessener Frist kein Käufer finden, so kann die Sa-
che einem gemeinnützigen Zweck zugeführt werden.

(4) Sichergestellte Sachen können unbrauchbar gemacht oder vernichtet werden, wenn

1. im Falle einer Verwertung die Gründe, die zu ihrer Sicherstellung berechtigten, fortbestehen 
oder Sicherstellungsgründe erneut entstehen würden,

2. die Verwertung aus anderen Gründen nicht möglich ist.
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Absatz 2 gilt sinngemäß.

§ 46 
Herausgabe sichergestellter Sachenoder des Erlöses, Kosten

Fußnoten zu § 46 Herausgabe sichergestellter Sachenoder des Erlöses, Kosten

§ 46 und § 52 geändert sowie Überschrift des fünften Abschnitts neu gefasst durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Sobald die Voraussetzungen für die Sicherstellung weggefallen sind, sind die Sachen an die-
jenige Person herauszugeben, bei der sie sichergestellt worden sind. Ist die Herausgabe an sie 
nicht möglich, können die Sachen an eine andere Person herausgegeben werden, die ihre Be-
rechtigung glaubhaft macht. Die Herausgabe ist ausgeschlossen, wenn dadurch erneut die Vor-
aussetzungen für eine Sicherstellung eintreten würden.

(2) Sind die Sachen verwertet worden, ist der Erlös herauszugeben. Ist eine berechtigte Person 
nicht vorhanden oder nicht zu ermitteln, ist der Erlös nach den Vorschriften des Bürgerlichen Ge-
setzbuches zu hinterlegen. Der Anspruch auf Herausgabe des Erlöses erlischt drei Jahre nach 
Ablauf des Jahres, in dem die Sache verwertet worden ist.

(3) Die Kosten der Sicherstellung und Verwahrung fallen den nach den §§ 4 oder 5 Verantwortli-
chen zur Last. Mehrere Verantwortliche haften als Gesamtschuldner. Die Herausgabe der Sache 
kann von der Zahlung der Kosten abhängig gemacht werden. Ist eine Sache verwertet worden, 
können die Kosten aus dem Erlös gedeckt werden.

(4) § 983 des Bürgerlichen Gesetzbuches bleibt unberührt.

Dritter Abschnitt 
Vollzugshilfe

§ 47 
Vollzugshilfe

(1) Die Polizei leistet anderen Behörden auf Ersuchen Vollzugshilfe, wenn unmittelbarer Zwang 
anzuwenden ist und die anderen Behörden nicht über die hierzu erforderlichen Dienstkräfte ver-
fügen oder ihre Maßnahmen nicht auf andere Weise selbst durchsetzen können.

(2) Die Polizei ist nur für die Art und Weise der Durchführung verantwortlich. Im Übrigen gelten 
die Grundsätze der Amtshilfe entsprechend.

(3) Die Verpflichtung zur Amtshilfe bleibt unberührt.
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§ 48 
Verfahren

(1) Vollzugshilfeersuchen sind schriftlich zu stellen; sie haben den Grund und die Rechtsgrundla-
ge der Maßnahme anzugeben.

(2) In Eilfällen kann das Ersuchen formlos gestellt werden. Es ist jedoch auf Verlangen unverzüg-
lich schriftlich zu bestätigen.

(3) Die ersuchende Behörde ist von der Ausführung des Ersuchens zu verständigen.

§ 49 
Vollzugshilfe bei Freiheitsentziehung

(1) Hat das Vollzugshilfeersuchen eine Freiheitsentziehung zum Inhalt, ist auch die richterliche 
Entscheidung über die Zulässigkeit der Freiheitsentziehung vorzulegen oder in dem Ersuchen zu 
bezeichnen.

(2) Ist eine vorherige richterliche Entscheidung nicht ergangen, hat die Polizei die festgehaltene 
Person zu entlassen, wenn die ersuchende Behörde diese nicht übernimmt oder die richterliche 
Entscheidung nicht unverzüglich nachträglich beantragt.

(3) Die §§ 37 und 38 gelten entsprechend.

Vierter Abschnitt 
Zwang

Erster Unterabschnitt 
Erzwingung von Handlungen, 

Duldungen und Unterlassungen

§ 50 
Zulässigkeit des Verwaltungszwanges

(1) Der Verwaltungsakt, der auf die Vornahme einer Handlung oder auf Duldung oder Unterlas-
sung gerichtet ist, kann mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn er unanfechtbar ist oder 
wenn ein Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat.

(2) Der Verwaltungszwang kann ohne vorausgehenden Verwaltungsakt angewendet werden, 
wenn das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist, insbesondere weil Maßnahmen 
gegen Personen nach den §§ 4 bis 6 nicht oder nicht rechtzeitig möglich sind oder keinen Erfolg 
versprechen, und die Polizei hierbei innerhalb ihrer Befugnisse handelt.

§ 51 
Zwangsmittel

(1) Zwangsmittel sind

1. Ersatzvornahme (§ 52),
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2. Zwangsgeld (§ 53),

3. unmittelbarer Zwang (§ 55).

(2) Sie sind nach Maßgabe der §§ 56 und 61 anzudrohen.

(3) Die Zwangsmittel können auch neben einer Strafe oder Geldbuße angewandt und solange 
wiederholt und gewechselt werden, bis der Verwaltungsakt befolgt worden ist oder sich auf an-
dere Weise erledigt hat. Bei Erzwingung einer Duldung oder Unterlassung kann das Zwangsgeld 
für jeden Fall der Nichtbefolgung festgesetzt werden.

§ 52 
Ersatzvornahme

Fußnoten zu § 52 Ersatzvornahme

§ 46 und § 52 geändert sowie Überschrift des fünften Abschnitts neu gefasst durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Wird die Verpflichtung, eine Handlung vorzunehmen, deren Vornahme durch einen anderen 
möglich ist (vertretbare Handlung), nicht erfüllt, so kann die Polizei auf Kosten der betroffenen 
Person die Handlung selbst ausführen oder einen anderen mit der Ausführung beauftragen.

(2) Es kann bestimmt werden, dass die betroffene Person die voraussichtlichen Kosten der Er-
satzvornahme im voraus zu zahlen hat. Zahlt die betroffene Person die Kosten der Ersatzvornah-
me oder die voraussichtlich entstehenden Kosten der Ersatzvornahme nicht fristgerecht, so kön-
nen sie im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben werden. Die Beitreibung der voraussichtli-
chen Kosten unterbleibt, sobald die betroffene Person die gebotene Handlung ausführt.

§ 53 
Zwangsgeld

(1) Das Zwangsgeld wird auf mindestens fünf und höchstens zweitausendfünfhundert Euro 
schriftlich festgesetzt.

(2) Mit der Festsetzung des Zwangsgeldes ist der betroffenen Person eine angemessene Frist 
zur Zahlung einzuräumen.

(3) Zahlt die betroffene Person das Zwangsgeld nicht fristgerecht, so wird es im Verwaltungs-
zwangsverfahren beigetrieben. Die Beitreibung unterbleibt, sobald die betroffene Person die ge-
botene Handlung ausführt oder die zu duldende Maßnahme gestattet. Ein Zwangsgeld ist jedoch 
beizutreiben, wenn der Duldungs- oder Unterlassungspflicht zuwidergehandelt worden ist, de-
ren Erfüllung durch die Androhung des Zwangsgeldes erreicht werden sollte; sind weitere Zuwi-
derhandlungen nicht mehr zu befürchten, so kann von der Beitreibung abgesehen werden, wenn 
diese eine besondere Härte darstellen würde.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Düsseldorf 71 / 78

https://static.public.rnrw.dev.publicplan.cloud/gvnrw/2023-39


§ 54 
Ersatzzwangshaft

(1) Ist das Zwangsgeld uneinbringlich, so kann das Verwaltungsgericht auf Antrag der Polizei die 
Ersatzzwangshaft anordnen, wenn bei Androhung des Zwangsgeldes hierauf hingewiesen wor-
den ist. Die Ersatzzwangshaft beträgt mindestens einen Tag, höchstens zwei Wochen.

(2) Die Ersatzzwangshaft ist auf Antrag der Polizei von der Justizverwaltung nach den Bestim-
mungen der §§ 901, 904 bis 910 der Zivilprozessordnung zu vollstrecken.

§ 55 
Unmittelbarer Zwang

(1) Die Polizei kann unmittelbaren Zwang anwenden, wenn andere Zwangsmittel nicht in Betracht 
kommen oder keinen Erfolg versprechen oder unzweckmäßig sind. Für die Art und Weise der 
Anwendung unmittelbaren Zwanges gelten die §§ 57 ff.

(2) Unmittelbarer Zwang zur Abgabe einer Erklärung ist ausgeschlossen.

(3) Auf Verlangen der betroffenen Person hat sich der Polizeivollzugsbeamte auszuweisen, so-
fern der Zweck der Maßnahme nicht beeinträchtigt wird.

§ 56 
Androhung der Zwangsmittel

(1) Zwangsmittel sind möglichst schriftlich anzudrohen. Der betroffenen Person ist in der Andro-
hung zur Erfüllung der Verpflichtung eine angemessene Frist zu bestimmen; eine Frist braucht 
nicht bestimmt zu werden, wenn eine Duldung oder Unterlassung erzwungen werden soll. Von 
der Androhung kann abgesehen werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere 
wenn die sofortige Anwendung des Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr not-
wendig ist.

(2) Die Androhung kann mit dem Verwaltungsakt verbunden werden, durch den die Handlung, 
Duldung oder Unterlassung aufgegeben wird. Sie soll mit ihm verbunden werden, wenn ein 
Rechtsmittel keine aufschiebende Wirkung hat.

(3) Die Androhung muss sich auf bestimmte Zwangsmittel beziehen. Werden mehrere Zwangs-
mittel angedroht, ist anzugeben, in welcher Reihenfolge sie angewandt werden sollen.

(4) Wird Ersatzvornahme angedroht, so sollen in der Androhung die voraussichtlichen Kosten 
angegeben werden.

(5) Das Zwangsgeld ist in bestimmter Höhe anzudrohen.

(6) Die Androhung ist zuzustellen. Das gilt auch dann, wenn sie mit dem zugrundeliegenden Ver-
waltungsakt verbunden ist und für ihn keine Zustellung vorgeschrieben ist.

Zweiter Unterabschnitt 
Anwendung unmittelbaren Zwanges
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§ 57 
Rechtliche Grundlagen

(1) Ist die Polizei nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften zur Anwendung unmittel-
baren Zwanges befugt, gelten für die Art und Weise der Anwendung die §§ 58 bis 66 und, soweit 
sich aus diesen nichts Abweichendes ergibt, die übrigen Vorschriften dieses Gesetzes.

(2) Die Vorschriften über Notwehr und Notstand bleiben unberührt.

§ 58 
Begriffsbestimmungen, zugelassene Waffen

Fußnoten zu § 58 Begriffsbestimmungen, zugelassene Waffen

§ 8 und § 58 zuletzt geändert sowie § 35 und § 38 geändert durch Gesetz vom 13. Dezem-
ber 2018 (GV. NRW. S. 684, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 20. Dezember 2018.

(1) Unmittelbarer Zwang ist die Einwirkung auf Personen oder Sachen durch körperliche Gewalt, 
ihre Hilfsmittel und durch Waffen.

(2) Körperliche Gewalt ist jede unmittelbare körperliche Einwirkung auf Personen oder Sachen.

(3) Hilfsmittel der körperlichen Gewalt sind insbesondere Fesseln, Wasserwerfer, technische 
Sperren, Diensthunde, Dienstpferde, Dienstfahrzeuge, Reiz- und Betäubungsstoffe sowie zum 
Sprengen bestimmte explosionsfähige Stoffe (Sprengmittel).

(4) Als Waffen sind Schlagstock und Distanzelektroimpulsgeräte sowie als Schusswaffen Pistole, 
Revolver, Gewehr und Maschinenpistole zugelassen.

(5) Wird die Bundespolizei im Lande Nordrhein-Westfalen zur Unterstützung der Polizei in den 
Fällen des Artikels 35 Abs. 2 Satz 1 oder des Artikels 91 Abs. 1 des Grundgesetzes eingesetzt, so 
sind für die Bundespolizei auch Maschinengewehre und Handgranaten zugelassen (besondere 
Waffen). Die besonderen Waffen dürfen nur nach den Vorschriften dieses Gesetzes eingesetzt 
werden.

§ 59 
Handeln auf Anordnung

Fußnoten zu § 59 Handeln auf Anordnung

§ 59 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2013 (GV. NRW. S. 375), in Kraft 
getreten am 1. Juli 2013.
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(1) Die Polizeivollzugsbeamten sind verpflichtet, unmittelbaren Zwang anzuwenden, der von ei-
nem Weisungsberechtigten angeordnet wird. Das gilt nicht, wenn die Anordnung die Menschen-
würde verletzt oder nicht zu dienstlichen Zwecken erteilt worden ist.

(2) Eine Anordnung darf nicht befolgt werden, wenn dadurch eine Straftat begangen würde. Be-
folgt der Polizeivollzugsbeamte die Anordnung trotzdem, so trifft ihn eine Schuld nur, wenn er 
erkennt oder wenn es nach den ihm bekannten Umständen offensichtlich ist, dass dadurch eine 
Straftat begangen wird.

(3) Bedenken gegen die Rechtmäßigkeit der Anordnung hat der Polizeivollzugsbeamte dem An-
ordnenden gegenüber vorzubringen, soweit das nach den Umständen möglich ist.

(4) § 36 Absatz 2 und 3 des Beamtenstatusgesetzes ist nicht anzuwenden.

§ 60 
Hilfeleistung für Verletzte

Wird unmittelbarer Zwang angewendet, ist Verletzten, soweit es nötig ist und die Lage es zu-
lässt, Beistand zu leisten und ärztliche Hilfe zu verschaffen.

§ 61 
Androhung unmittelbaren Zwanges

(1) Unmittelbarer Zwang ist vor seiner Anwendung anzudrohen. Von der Androhung kann abge-
sehen werden, wenn die Umstände sie nicht zulassen, insbesondere wenn die sofortige Anwen-
dung des Zwangsmittels zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr notwendig ist. Als Androhung 
des Schusswaffengebrauchs gilt auch die Abgabe eines Warnschusses.

(2) Schusswaffen und Handgranaten dürfen nur dann ohne Androhung gebraucht werden, wenn 
das zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben erforderlich ist.

(3) Gegenüber einer Menschenmenge ist die Anwendung unmittelbaren Zwanges möglichst so 
rechtzeitig anzudrohen, dass sich Unbeteiligte noch entfernen können. Der Gebrauch von 
Schusswaffen gegen Personen in einer Menschenmenge ist stets anzudrohen; die Androhung ist 
vor dem Gebrauch zu wiederholen. Bei dem Gebrauch von technischen Sperren und dem Einsatz 
von Dienstpferden kann von der Androhung abgesehen werden.

§ 62 
Fesselung von Personen

Eine Person, die nach diesem Gesetz oder anderen Rechtsvorschriften festgehalten wird, kann 
gefesselt werden, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie

1. Polizeivollzugsbeamte oder Dritte angreifen, Widerstand leisten oder Sachen von nicht gerin-
gem Wert beschädigen wird,

2. fliehen wird oder befreit werden soll oder

3. sich töten oder verletzen wird.
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Dasselbe gilt, wenn eine Person nach anderen Rechtsvorschriften vorgeführt oder zur Durchfüh-
rung einer Maßnahme an einen anderen Ort gebracht wird.

§ 63 
Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch

Fußnoten zu § 63 Allgemeine Vorschriften für den Schusswaffengebrauch

§ 1, § 42, § 63 und § 66 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2010 (GV. 
NRW. S. 132), in Kraft getreten am 24. Februar 2010.

(1) Schusswaffen dürfen nur gebraucht werden, wenn andere Maßnahmen des unmittelbaren 
Zwanges erfolglos angewendet sind oder offensichtlich keinen Erfolg versprechen. Gegen Per-
sonen ist ihr Gebrauch nur zulässig, wenn der Zweck nicht durch Schusswaffengebrauch gegen 
Sachen erreicht werden kann.

(2) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden, um angriffs- oder fluchtunfä-
hig zu machen. Ein Schuss, der mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit tödlich wirken 
wird, ist nur zulässig, wenn er das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr 
oder der gegenwärtigen Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der körperlichen Unver-
sehrtheit ist.

(3) Gegen Personen, die dem äußeren Eindruck nach noch nicht 14 Jahre alt sind, dürfen 
Schusswaffen nicht gebraucht werden. Das gilt nicht, wenn der Schusswaffengebrauch das ein-
zige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben ist.

(4) Der Schusswaffengebrauch ist unzulässig, wenn für den Polizeivollzugsbeamten erkennbar 
Unbeteiligte mit hoher Wahrscheinlichkeit gefährdet werden. Das gilt nicht, wenn der Schuss-
waffengebrauch das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr ist.

§ 64 
Schusswaffengebrauch gegen Personen

(1) Schusswaffen dürfen gegen Personen nur gebraucht werden,

1. um eine gegenwärtige Gefahr für Leib oder Leben abzuwehren,

2. um die unmittelbar bevorstehende Begehung oder Fortsetzung eines Verbrechens oder eines 
Vergehens unter Anwendung oder Mitführung von Schusswaffen oder Explosivmitteln zu verhin-
dern,

3. um eine Person anzuhalten, die sich der Festnahme oder Identitätsfeststellung durch Flucht zu 
entziehen versucht, wenn sie

a) eines Verbrechens dringend verdächtig ist oder
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b) eines Vergehens dringend verdächtig ist und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie 
Schusswaffen oder Explosivmittel mit sich führt,

4. zur Vereitelung der Flucht oder zur Ergreifung einer Person, die in amtlichem Gewahrsam zu 
halten oder ihm zuzuführen ist

a) auf Grund richterlicher Entscheidung wegen eines Verbrechens oder auf Grund des dringen-
den Verdachts eines Verbrechens oder

b) auf Grund richterlicher Entscheidung wegen eines Vergehens oder auf Grund des dringenden 
Verdachts eines Vergehens, sofern Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass sie Schusswaf-
fen oder Explosivmittel mit sich führt,

5. um die gewaltsame Befreiung einer Person aus amtlichem Gewahrsam zu verhindern.

(2) Schusswaffen dürfen nach Absatz 1 Nr. 4 nicht gebraucht werden, wenn es sich um den Voll-
zug eines Jugendarrestes oder eines Strafarrestes handelt oder wenn die Flucht aus einer offe-
nen Anstalt verhindert werden soll.

§ 65 
Schusswaffengebrauch gegen Personenin einer Menschenmenge

(1) Schusswaffen dürfen gegen Personen in einer Menschenmenge nur gebraucht werden, wenn 
von ihr oder aus ihr heraus schwerwiegende Gewalttaten begangen werden oder unmittelbar be-
vorstehen und andere Maßnahmen keinen Erfolg versprechen.

(2) Wer sich aus einer solchen Menschenmenge nach wiederholter Androhung des Schusswaf-
fengebrauchs nicht entfernt, obwohl ihm das möglich ist, ist nicht Unbeteiligter im Sinne des § 63 
Abs. 4.

§ 66 
Besondere Waffen, Sprengmittel

Fußnoten zu § 66 Besondere Waffen, Sprengmittel

§ 1, § 42, § 63 und § 66 geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2010 (GV. 
NRW. S. 132), in Kraft getreten am 24. Februar 2010.
§ 46 und § 52 geändert sowie Überschrift des fünften Abschnitts neu gefasst durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.

(1) Besondere Waffen im Sinne des § 58 Abs. 5 dürfen gegen Personen nur in den Fällen des § 
64 Abs. 1 Nrn. 1, 2 und 5 von der Bundespolizei, die gemäß den Artikeln 35 Abs. 2 Satz 1 oder 91 
Abs. 1 des Grundgesetzes zur Unterstützung der Polizei des Landes Nordrhein-Westfalen einge-
setzt wird, und nur mit Zustimmung des Innenministers des Landes Nordrhein-Westfalen oder ei-
nes von ihm im Einzelfall Beauftragten angewendet werden, wenn
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1. diese Personen von Schusswaffen oder Explosivmitteln Gebrauch gemacht haben und

2. der vorherige Gebrauch anderer Schusswaffen erfolglos geblieben ist.

(2) Besondere Waffen dürfen nur gebraucht werden, um einen Angriff abzuwehren. Handgrana-
ten dürfen gegen Personen in einer Menschenmenge nicht gebraucht werden.

(3) Im Übrigen bleiben die Vorschriften über den Schusswaffengebrauch unberührt.

(4) Sprengmittel dürfen gegen Personen nicht angewendet werden.

Fünfter Abschnitt 
Entschädigungsansprüche, Berichtspflichten 

gegenüber dem Landtag

§ 67 
Entschädigungsansprüche

Die §§ 39 bis 43 des Ordnungsbehördengesetzes finden entsprechende Anwendung.

§ 68 
Berichtspflichten gegenüber dem Landtag

Fußnoten zu § 68 Berichtspflichten gegenüber dem Landtag

§ 22a, § 22b, § 24a, § 33a, § 33b, § 33c eingefügt und § 68 angefügt durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741, ber. 2019 S. 23), in Kraft getreten am 
29. Dezember 2018; § 33b geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2019 
(GV. NRW. S. 995), in Kraft getreten am 31. Dezember 2019; § 68 geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 2023 (GV. NRW. S. 1394), in Kraft getreten am 29. Dezember 2023.
Sechster Abschnitt aufgehoben durch Artikel 7 des Gesetzes vom 2. Oktober 2014 (GV. 
NRW. S. 622), in Kraft getreten am 16. Oktober 2014.
Siebenter Abschnitt angefügt (Inhaltsverzeichnis redaktionell angepasst) durch Artikel 36 
des Fünften Befristungsgesetzes vom 5.4.2005 (GV. NRW. S. 351); in Kraft getreten am 30. 
April 2005; Siebter Abschnitt aufgehoben durch Artikel 1 des Gesetzes vom 9. Februar 2010 
(GV. NRW. S. 132), in Kraft getreten am 24. Februar 2010.

Die Landesregierung berichtet dem Landtag alle zwei Jahre über die nach den §§ 16a, 17 bis 21 
getroffenen Maßnahmen und über Übermittlungen nach § 29. Bei Maßnahmen nach § 16a entfällt 
die Berichtspflicht, wenn die Observation offen durchgeführt wurde. Abweichend von Satz 1 ist 
dem Landtag über die nach § 20c getroffenen Maßnahmen jährlich zu berichten. In den Berich-
ten wird insbesondere dargestellt, in welchem Umfang von welchen Befugnissen, aus Anlass 
welcher Verdachtslagen Gebrauch gemacht wurde und inwieweit die betroffenen Personen hier-
über benachrichtigt wurden. Der Landtag macht die Berichte in anonymisierter Form öffentlich.
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Zusatz: 
(Artikel 2 des Gesetzes v. 10. Juni 2008 (GV. NRW. S. 473))

Aufgrund dieses Gesetzes kann das Recht auf informationelle Selbstbestimmung (Artikel 2 Abs. 1 
i. V. m. Artikel 1 Abs. 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt werden.

Zusatz: 
(Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Februar 2010 (GV. NRW. S. 132))

Aufgrund dieses Gesetzes können die Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung (Arti-
kel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 des Grundgesetzes), auf Leben und körperli-
che Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes) und auf Unverletzlichkeit der 
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt werden. 

Zusatz: 
(Artikel 2 des Gesetzes vom 6. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1061))

Durch Artikel 1 Nummer 3 (Hinweis: Einfügung § 15c) wird das Grundrecht der Unverletzlichkeit 
der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) eingeschränkt.

Zusatz: 
(Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 684))

Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 
Absatz 1 des Grundgesetzes (Recht auf informationelle Selbstbestimmung), aus Artikel 2 Absatz 
2 Sätze 1 und 2 des Grundgesetzes (Grundrecht der Freiheit der Person), Artikel 10 Absatz 1 des 
Grundgesetzes (Fernmeldegeheimnis), Artikel 11 Absatz 1 Grundgesetz (Freizügigkeit) und Artikel 
13 Absatz 1 des Grundgesetzes (Unverletzlichkeit der Wohnung) eingeschränkt.

Zusatz: 
(Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 741))

Durch diese Gesetze wird das Grundrecht aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 1 Ab-
satz 1 des Grundgesetzes (Recht auf informationelle Selbstbestimmung) eingeschränkt.

Hinweis: 
(Artikel 3 des Gesetzes vom 13. Dezember 2018 (GV. NRW. S. 684))

Artikel 3

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Die Landesregierung überprüft dieses 
Gesetz bis zum 31. Dezember 2022 und erstattet dem Landtag hierüber Bericht.
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